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Präsident Dr: iDr. Hundhammer ieröffnet die 
Sitrung um 1fi Uhr 2 Minuten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 
1'52. Sittz;ung des Bay.erischen Landtagis. 

Der ISchriftfülhrer verliest das Verzeichnis der 
vorliegenden Entschuldigungen. 

Gräßler, SchTiftführer: Nach Artikel 5 Abs.atz 2 
des Alufwa'l'.l'cisentschäidigu.ngsgiesetzes sinid entschu1-
digt -oder heur1aubt d1e Alhg·eordneten Dr. Anker
müller, B:aume:iister, iBaur Leonhard, Beihringer, 
Dr. Eiber:hardt, von und zu Francken:stein, •Dr: Dr. 
Franke, !Hiai:sch, HiUebr.and, Hofmann Leopold, 
Dr. Korff, Lallinger, Prandl, von. Rudolph, Sichler 
und Zillföi:ller. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der, Aibg.eordnete 
Bittinger bittet 'Um Beu'rfauhung 1bis zum Schluß 
der laufenden Session, also bis zum 8. oder 10. 
August, wegen dringender anderweitig.er Verpflich
tungen. Der A:bge-011dnete Hettrich bittet für die 
gleiche Zeit um Beurlaubung wegen Erkrankung. 
Ich schlaoise vor, in lbeiden Fällen den Anträgen 
stattzug1eben. - Das Hohe Haus ist damit ein
verstanden. 

Seit der letzten iP1enarisitzung ..:;ind folgende R e -
g i -er u n g s vorl 1a gen in Einlauf gekommen: 

1. •der Entwurf eines Zeihnten Gesetzes über 
Sicherheitsleistungen des bayerischen Staates. 

- iD:i:eser Gegenstand steiht als Ziffer 6 auf der 
heutigen Tagesordnung -; 
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2. der Entwurf 'eines Gesetzes über die Ver
längerung der Amtsdauer der Betriebsräte 
1n öffentlichen Verwaltungen und Betrieben. 

Dies·er Entwurf ist in ·der Zw!i.schenz·eit im 
Ausschuß für soz1alpolitische Angelegenheiten be
handelt worden. roer Rechts- und Verfassungs
au:ssch·uß wird noch dazu :Stellung Z"U nehmen 
ha•ben. -

Nach •einer Mitteilung des Herrn Präsidenten 
des 1Bayerischen Senats hat der S e n a t beschlos
sen, k.e!i.ne Einwendungen :zu •er.heben 

1. gegen das Gesetz ·zur Änderung des Ges-etzes 
üiber dSJs öffentliche Versicherungswesen (Ver
sicherungsgesetz), 

2. gegen das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über .Steuergutscheine. 

Dagegen sind 1Einwendungen eriholben worden 

1. gegen das Gesetz über die Gewährung von 
vorfäufigen .Renten an Personen, die durch 
Beseitigung von Verso·rgungseinrichtungen 
e!i.nen VersO'rgungsschaden ·erlitten haben (Ver-_ 

· - sorg.ungsscli:adenrentenges•etz), 

- . dieser Gegenstand steht 1als ·Ziffer .3 auf der 
Tagesordnung der 1gegenwärtiigen Plenarsitzung -, 

2 . .gegen das Gesetz üher das Ver.fahren in Wild-
und .J1agdschadenssachen, 

- ·mit den E:inwendungen ihat sich in diesem Fialle 
zunächst der .Ausschuß für Rechts- und Verfas
sungsfragen zu 1befiassen. -, 

3. gegen dSJS Gesetz ü:ber ,d:i:e iSch·affung 0e!i.nes 
Landesg·esundihei tsr:aots. 

- Diese Materie ist dem . .A!usschuß für sozial
politische Aingelegeniheiten vorgelegt. 

Wir tl'eten nunmehr in die T.ag.esor.dnung e!i.n. 

Ich .rufie auf Ziffer 1: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Al!S erster Fragesteller erhält das Wort der Herr 
Abgeordnete ·Dr. Soenning. 

Dr. Soenning {OSU):. Herr Präs1dent, Hohes 
Haus! Meine Anfrage richtet :sich an den Herrn 
Arbe!i.tsminister. 

Der •Bayerfache L:andtag hat am 27. November 
1952 folgenden BeschLuß g,efoßt: 

Die Staatsregierung wird gebeten, mit dem 
Staatsministerium für .Arbeit und so1Z'iale Für
sorg·e in Viel'lb!i.ndung 1ru treten, um ernsthaft 
zu prüfen, ob im Verhandfongsweg mit den 
Vertr·etern ·der Sel!bstverwa:ltung durch Ab
schluß neuer Verträge mit den Trägern der 
Krankenhäuser die Verpfiegssätze den gestie
genen Lebenshaltungskm;ten angepaßt werden 
können. 

Ich frag·e den Herrn Arföcitsminister, O'b >bereits 
Verihandl ungen ·einge1e!i.tet •worden sind und wie 
das E11ge:bnis derse1'ben ist. 

Präsident Dr. 'Hundhammer: Zur !Beiantwortung 
der Fr.ag·e erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Arbeit und soziale F'ürsorige. 

Dr. Oechsle, !Staatsminister: Herr P.räsident, 
f.[o'h:es Haus! Wie beköannt :ist, ih~ben die Wahlen 
zu den Organen der Selbstverw1altung in den ,~, 

Krart11kenkassen am 16. und 17. Mai dieses J aihres 
:stattgefunden. In der überwiegenden Mehrzahl der 
Versicherungsträger d.n Bay,ern wurden in der 
Zwtschenzeit dd!e Selbstverwaltungsorgane gebildet. 
Wie mein Ministerium dem Bayerischen L1andtag 
bereits am 13. April mitgeteilt ihat, werden die 
Verpflegssätze für die Unterbringung Sozial
versicherter in KraTIJkenhä:usern 'in Ausübung des 
Selbst•verwal tungsl'ech ts der Viersicherungsträger 
mit den Kr.ankenihä11!s·ern oder den Kr.ankenha us
g·esellschaften v,erein!bart. iD~ese Ver,einb:arungen 
sind freie Vereinbarungen, unterliegen ·also nicht 
der Weisungsbefugnis einer staatlichen Stelle, auch 
nicht der WeisungsbefUJgnis des bayer:isch,en Staats
ministeri:ums 'für Arbeit und so1ziale Fürsorge. Ich 
:anerkenne diurch:aus im Sinne des J3esch'lusses des 
Bayerischen Landtags, daß Vel'eill!barungen zwi
schen Krankernhäusern und Krankenkassen in wei-
-fein Um:flang :iirn Inter,esse 1b~1der Viertragsparti;er 
,dringend notwendig sind. !Bei der 1Betr:achtung des 
sehr schwierigen Fragenkomple::ices ist .fr.ed.lich nicht 
außer acht zu lassen, daß von den mit den Sozial
versicherungsträgern zu schaffenden Verpfiegssätzen 
allein nicht dem allgemein bekannten finanziellen_ 
Notstand der Krankenhäuser abgeholfen werden 
kann, sondern daß diese Notlage nur von der All
gemeinheit, mag es sich um Gemeinden, Kreise oder 
um den Staat handeln, zu steuern ist. 

Ich hoHe, daß die neuen Selbstverwaltungsor.gane 
von der iEril~enntnis ihl'er Aufgabe innerihal'b der 
allg·emeinen gesundheitlichen Betreuung :unseres 
Volkes auch über die Gestaltung der Verpfiegssätze 
für die Krankenhäuser, :soweit ilme so:zialversich·er
ten Mitglieder in .Fr.age kommen, 'er:liüllt sein 
werden. Verhandlungen zwischen den beteiligten 
Ministerien werden °Ende JuJi ,dJieses Jahr,es auf
genommen. Verihandlungen zwischen den Vertrags
partnern sind noch nicht vereinbart. Ich möchte 
aber der Meinung Ausdruck geben, daß es in 
abseh'bar·er Zeit !ZiU :solchen Verlhandlungen kommt. 
Sollen diese Verhandlungen :zu keinem überein
kommen führen, ;bin ich sel!bs1Jverständlich gerne 
.bereit, mich ivermittelnd - mehr kann ich nicht, 
Herr Dr . .Soenning - in die Verhandlungen ein
:zmschalten. Ich hoffe, daß wir dann 'ZU einem für 
•beide T1eile tragbaren Ergebnis •kommen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ·erhält das Wort der fHerr Abgeo!'dnete 
Kiene. 

Kiene CSPiD): Meine F11age richtet sich 1an den 
Herrn Staatsminister für 1Ernäihrung, Larrdwirt
siliaft und Forsten. 

Kann der Herr Landw:irtscha:ftsminister Aus
kunft g·eben, wie viele Mitglieder der Landes
verband für den Nichtstaatswald hat und welchen 
Betrag diese Organisation im Jahre 1'951/52 aus 

2 
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der bisherigen Landwirtschaftsabg1ahe el"halten hat? 
Wieviel Waldbodenfläch·e haiben die Mitglie.;.der die
ses Verlbandes :fiür den Nichtstaatswald und wieviel 
hat der Kleinwaldbesitz? 

Präsident D1·. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatssekretär im Staatsministerium für !Ernährung, 
Landwirtschaft iund Forsten. 

Maag, Staatssekretär: ·Herr Präs1dent, meine 
Damen und H.erren! Der Landesvel"band für den 
hay.el"ischen Nichtstaatswald ist ·ein Verein des 
privaten Rechtes und desihalb dem bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ig·egenüiber zu Ang.aiben üiher seinen 
Mitgliederstand und seine Finanzgeharung, soweit 
es sich nicht :um d:ie Verwendung öffentlicher Mittel 
handelt, nicht verpflichtet. Der Landesverband hat 
jedoch :folgende fernmündliche. Angaben g•emacht: 

E·r hat einschließlich der dem Vel"band korporativ 
.ang·eschlossenen Wa1dbaiuerruverei:nigungen 30 000 
Mitglieder. Diese Mitglieder !haben 452 000 Hektar 
Wald in lßesitz. Der Landesv-eTiband für den Nicht
staatswald •erhielt aus der A!bgabie, die auf Grund 
des Reichsnährstands1auflösungsgesetzes bis zum 
31. März 1951 •erhoiben wurde, in der Zeit vom 
1. April 1951 bis 31. März 1952 134 261,67 .DM. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete 
Klotz .. 

Klotz· (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet siCh an den Herrn 
Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Nach Mitteilung des Bayerischen Jugendrings an 
die Landkreise wird ab 1. April 1953 im Einver
nehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus der Zuschuß für den Sachaufwand der 
derzeit tätigen Jugendpfleger eingestellt. Der 
Bayerische Landtag hat im Jahre 1949 einen Be
schluß über die Einsetzung von Jugendpflegern ge
faßt. Demnach leistete der Bayerische Jugendring 
aus den Jugendpflegemitteln des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus einen 50prozen
tigen Personalkostenzuschuß und unter den glei
chen Voraussetzungen auch die Hälfte des Sach
kostenaufwands bis zu einem Höchstbetrag von 
50 DM monatlich an die jeweilige Anstellungs
behörde. Das seinerzeitige Versprechen des Staates, 
diese Zuschüsse zu leisten, hat viele Landkreise 
veranlaßt, an die Schaffung des Jugendpfleger
postens heranzugehen. Nunmehr hätten jedoch die 
Landkreise auch dies·e finanzielle Last für den 
Sachkostenaufwand selbst ganz zu übernehmen. 
Der Staat darf meines Erachtens nicht einseitig 
durch Mittelkürzung sein gegebenes Versprechen 
brechen. 

Ich frage den Herrn Staatsminister, ob er bereit 
ist, auch weiterhin den Anteil des Staates an den 
Sachkosten für die Jugendpflege zu leisten und das 
.einmal gegebene Versprechen einzuhalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister für 
Unterricht und Kultus. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! Die 
Anfrage ist mir im Moment erst mitgeteilt wor
den. Ich hatte bis jetzt überhaupt nicht die Mög
lichkeit, mit dem Referenten darüber zu ,sprechen. 
Aber ich glaube die Antwort trotzdem geben zu 
können. 

Letzten Endes wird es davon abhängen, was mir 
in den nächsten Tagen an Jugendpflegemitteln im 
Haushalt bewilligt wird. Nachdem der Haushalts
ausschuß eine -Evhöhung der Jugendpflegemittel 

(Abg. Dr. Lippert: Um eine Million!) 

beschlossen hat, hoffe ich, daß sich das Plenum 
diesem Beschluß anschließt und es mir dann mög
lich sein wird, diese Leistungen zu erfüllen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. von Pritt
witz und Gaffron. 

Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU): Meine An
frage richtet sich an den Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Mit Beschluß vom 6. Mai dieses ,Jahres (Land
tagsbeilage 4097) hat der Landtag die Staatsre
gierung ersucht, den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Landkreiswahlgesetzes vorzuneh
men, in dem die Voraussetzungen näher erläutert 
werderi, unter denen die Bewährung .in der öffent
lichen Verwaltung verneint werden kann. Ich bitte 
um Auskunft, wann mit der Vorlage ·eines solchen· 
Gesetzesentwurfes gerechnet werden kann. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Dr, Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Der Entwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Landkreiswahlgesetzes - Artikel 4 Absatz 5 -
auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 6. Mai 1953 
ist gegenwärtig bei der Abteilung I B des Staats
ministeriums des Innern in Bearbeitung. Die Fer
tigstellung verzögert sich jedoch aus zwei Grün-
~~ . 

Einmal hat das Staatsministerium, Abteilung I A, 
zu der im Jahresbericht 1952 des Generalstaatsan
walts ~eim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
enthaltenen Kritik bezüglich einiger Bestimmun
gen der kommunalen Wahlgesetze die Stellung
nahme der Regierungen erholt. Mit Note vom 
30. Juni 1953 hat die Abteilung I A dann der Ab
teilung I B die Anregungen der Regierungen zur 
Änderung von Bestimmungen der kommunalen 
Wahlgesetze mitgeteilt. Die Abteilung I B vertritt 
die Ansicht, daß anläßlich der Änderung von Ar
tikel 4 Absatz 5 des Landkreiswahlgeseizes auc..li 
andere Änderungen, die sich als notwendig erwie
sen hab~n, im Änderungsgesetz miterledigt wer
den sollten. 

Der zweite Grund für die Verzögerung liegt in 
der Materie ,selbst. Der Bayerische Verfassungsge-
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richtshof hat in seiner Entscheidung vom 31. März 
1953 unter anderem ausgeführt, die Bestimmung 
des Artikels 4 Absatz 5 des Landkreiswahlgesetzes 
sei unscharf umgrenzt und mehrdeutig, so daß von 

· vornherein mit einer sehr verschiedenen Hand
habung durch die dafür zuständigen Landkreis
wahlausschüsse, also mit der Herbeiführung weit
gehender Rechtsungleichheit durch den Vollzug ge
rechnet werden muß. Auch die Worte „durch mehr
jährige entsprechende Tätigkeit" und „in der 
öffentlichen Verwaltung" hätten vielen Anlaß zu 
Auslegungsz·weifeln und verschiedener rechtlicher 
Handhabung gegeben. Der Verfassungsgerichtshof 
fährt dann weiter, der Gesetzgeber habe die Mög
lichkeit, die Fassung der Bestimmung für künftige 
Wahlen den aufgetretenen Bedürfnissen anzupas
sen. Ebenso hat Senatspräsident Schattenfroh vom 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im „Bayeri
schen Bürger.meister" Artikel 4 Absatz 5 des Land
kreiswahlgesetzes kritisch behandelt. Er schreibt, 
die Vorschrift sei recht unglücklich gefaßt, und 
fährt fort: 

„Insbesondere wird die Prüfung der ,Be
währung' der Landrats-Wahlbewerber den 
verschiedensten Auslegungen unterworfen. 
Hätte man sich wenigstens zu der Fassung 
(die auch vorgeschlagen war) verstanden, daß 
der Bewerber ,bereits mehrere Jahre in der 
öffentlichen Verwaltung tätig gewesen sein 
und sich dabei zum demokratischen Aufbau 
des Staates ·bekannt haben' muß, dann wäre 
sicherlich vielen Streitigkeiten vorgebeugt 
worden; ein solcher Tatbestand wäre unschwer 
nachprüfbar gewesen." 

Jedenfalls zeigt sich, daß die Frage noch der ein
gehenden Prüfung bedarf. Es kann damit gerech
net werden, daß in etwa vier Wochen der Entwurf 
für ein Gesetz 'zur Änderung des Landkreiswahl
gesetzes fertiggestellt ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Weishäupl als 
Fragesteller. 

Weishäupl (SPD): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Finanzminister. 

Die bayerischen Verkehrsbetriebe beabsichtigen, 
die Schwerbeschädigten-Freifahrt auf die bayeri
schen Schwerbeschädigtenausweise A und B vom 
1. August ab einzustellen. Die bayerische Staats
regierung habe bis heute wider Erwarten Zu
schüsse an die Verkehrsbetriebe nicht bezahlt, be
haupten die Verkehrsbetriebe. 

Ich frage den Herrn Staatsminister der Finan
zen, warum die Staatsregierung von der Ermäch
tigung, die ihr der Landtag mit Beschluß vom 
15. April 1953 (siehe Beilage 4029) gegeben hat, 
keinen Gebrauch gemacht hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der' Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Die Verkehrsbe
triebe haben mitgeteilt, daß sie die Freifahrt im 
Rechnungsjahr 1953 äußerstenfalls zu ·den Bedin
gungen fortsetzen würden, zu denen sie am 
1. Juni 1952 gewährt wurde (jährlicher Beitrag 
rund zwei Millionen DM). Die Gemeinden haben 
eine Kostenbeteiligung abgelehnt. Die Verhandlun
gen darüber, ob nicht die Verkehrsbetriebe die 
Freifahrt unentgeltlich gewähren sollten und die 
Sitzgemeinde zum Ausgleich eine weitere Subven
tion etwa zur Verbesserung des Berufsverkehrs er
halten soll, haben zu keinem Ergebnis geführt. Die 
Verkehrsbetriebe haben eine regelmäßige Entschä
digung gefordert. 

Das Staatsministerium des Innern hat die Ver
kehrsbetriebe gebeten, die Freifahrt bis zur Be
schlußfassung des Landtags über die Kosten
deckung bei der Beratung des Einzelplans 03 still
schweigend zu gewähren .. Dies wurde seitens des 
Verbandes der öffentlichen Verkehrsbetriebe zu
gesagt. 

Vor einigen Wochen stellte der Verband den An
trag, eine Abschlagszahlung ·zu leisten. Da das 
Staatsministerium der Finanzen nicht in der Lage 

- war, eine Deckung für die Ausga'be zu finden, hat 
es das Staatsministerium des Innern unverzüg
lich ermächtigt, zunächst aus eigenen Mitteln einen 
Gesamtbetrag bis zu 500 000 DM den einzelnen 
Verkehrsbetrieben als Abschlagszahlung zu ge
währen. Das Staatsministerium des Innern hat 
dieser Lösung zugestimmt. Es hat am 11. Juli 1953 
mitgeteilt, daß die Abschlagszahlungen bereits an
gewiesen sind. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete 
Dr. Wüllner. 

Dr. Wüllner (EHE): Meine Anfrage richtet sich 
an die bayerische Staatsr'~gierung. 

Wie weit sind die Vorarbeiten für den bereits 
vor sechs Jahren beschlossenen Bau des volkswirt
schaftlich und sozialpolitisch gleich bedeutungsvol
len Sylvensteinspeichers gediehen? Welche Maßnah
men hat die Staatsregierung getroffen, um die 
Finanzierung und d.en baldigen endgültigen Bau
beginn zu sichern? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Die Vorarbeiten für den vor sechs Jahren 
vom Bayerischen Landtag beschlossenen Bau des 
Sylvensteinspeichers sind abgeschlossen. Die Pla
nung für den von der Obersten Baubehörde nun
mehr vorgeschlagenen Hochwasserspeicher am 
Sylvenstein mit einem Gesamtkostenaufwand von 
29 Millionen DM ist so weit gediehen, daß die In
angriffnahme des Baues jederzeit möglich ist. Es 
liegt ein Finanzierungsplan vor, der zeigt, wie die 
erforderlichen Baumittel innerhalb der vorgesehe
nen Bauzeit von etwa drei Jahren aufgebracht wer
den :können. Darnach werden etwa 70 Prozent der 
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Baukosten durch Einsparungen an staatlichen Bau
aufwendungen am Gesamtlauf der Isar unterhalb 
der Sperrstelle gedeckt. Der Restbetrag soll durch 
einen Beitrag des Bayernwerks auf Grund des 
Wasserrechtsbeschlusses für die Rißbachüberleitung 
und durch Inanspruchnahme der werteschaffenden 
Arbeitslosenfürsorge aufgebracht werden. Für ein
leitende Bauarbeiten im Rechnungsjahr 1953 sind im 
außerordentlichen Haushalt bisher 2 Millionen DM 
veranschlagt. Die von der Obersten Baubehörde an
geforderten Betriebsmittel können jedoch, solange 
der außerordentliche Haushalt 1953 im Landtag 
nicht verabschiedet ist und Deckungsmittel für diese 
Ausgaben noch nicht aufgekommen sind; nicht be
reitgestellt werden. Mit dem Projekt für den Hoch
wasserspeicher am Sylvenstein befaßt sich zur Zeit 
auch noch der als Beirat des Beauftragten zur Durch
führung des Artikels 160 der bayerischen Verfas
sung gebildete Ausschuß. Mit einer baldigen end
gültigen Stellungnahme dieses Ausschusses ist zu 
rechnen. " 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr. Wüllner will eine Zusatzfrage stellen. Ich 
erteile ihm noch einmal das Wort. 

Dr. Wüllner (BHE): Der Herr Staatsminister des 
Innern hat dankenswerterweise berichtet, wie er 
sich die Arbeiten beim Kleinstspeicher am Sylven
stein vorstellt; er hat aber die eigentliche Frage, 
wie weit der Beschluß des Bayerischen Landtags 
durchgefülirt werden soll, der ja den Bau des Syl
vensteinspeichers in einer ganz anderen Form vor
sieht, nicht beantwortet. Auf sie konnte er offen
bar im Augenblick nicht eingehen. Ich wäre ihm 
dankbar, wenn er seine Antwort in dieser Richtung 
noch ergänzen würde. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile noch ein
mal dasWort dem Herrn E\taatsministe.r des Innern. 

Dr. Hoeg·ner, Staatsminister: Soweit ich den 
damaligen Beschluß des Bayerischen Landtags 
kenne, bezieht er sich nur auf die Frage des Baues 
eines Hochwasserspeichers, nicht aber auf die Frage 
der Errichtung einer Großenergieanlage. 

(Abg. Stock: Ist vollständig verdreht worden!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller ist der Herr Abgeordnete Dr. Fischer gemel
det; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fische~ (CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister für Wirtschaft und Ver
kehr. 

In der westlichen Oberpfalz herrscht erhebliche 
Verbitterung darüber, daß alle Anträge auf Auf
nahme in das Bundessanierungsprogramm für 1953 
abgelehnt worden sind. Ich frage den Herrn Staats
minister für Wirtschaft und Verkehr, ob 

1. von seiten der bayerischen Staatsregierung 
alles getan worden ist, um die Aufnahme zu 
ermöglichen, 

2. die Staatsregierung bereit ist, die künftigen 
Bemühungen dieser Art zu unterstützen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn 
Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr. 

Dr. Seidel, Staatsminister: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Die Anerkennung eines Ge
biets als Sanierungsgebiet des Bundes ist Voraus-. 
setzung für die Beteiligung an dem Sanierungs.
programm. Für die Anerkennung bayerischer Sa
nierungsgebiete durch den Bund muß, wie ich schon 
oft dargelegt habe, der Nachweis bestimmter Merk
male des Notstands erbracht werden. Diese Merk
male werden durch einen interministeriellen Aus
schuß der Bundesregierung festgelegt. Für das Jahr 
1953 ist dazu folgendes nachzuweisen: a) Eine Ar
beitslosigkeit von über 19 Prozent der Arbeit
nehmer an 5 festgelegten Stichtagen des Jahres 
1952, oder b) mindestens 70 landwirtschaftliche Be
rufszugehörige auf 100 000 DM landwirtschaftlichen 
Vergleichswertes. Unter Umständen kann eine 
Kombinierung beider Merkmale erfolgen, wenn 
eine Arbeitslosigkeit von 17 Prozent und 60 land
wirtschaftliche Berufszugehörige auf 100 000 DM 
land wirtschaftlichen Vergleichswertes nachgewie-

. sen werden können. Als Sanierungsgebiet kann end
lich nach den Richtlinien der Bundesregierung nur 
ein zusammenhängendes Gebiet mit mindestens 
100 000 Einwohnern anerkannt werden. 

Die Landkreise der westlichen Oberpfalz haben 
sich wiederholt bemüht, in das Bundessanierungs
gebiet einbezogen zu werden. Diese Bemühungen 
sind durch die zuständigen bayerischen Staats
ministerien unterstützt worden, die ihrerseits be
müht waren, der Bundesregierung darzulegen und 
klarzumachen, daß für einige Landkreise dieses Ge
bietes ein besonderer Notstand gegeben ist, der 
nicht ·ohne weiteres durch die ·festgelegten Merk
male ausgedrückt wird. Bereits im Jahre 1952 hat 
die Bundesregierung diese Anträge abgewiesen, 
und zwar mit dem Hinweis darauf, daß auf Bun
desebene . von der Voraussetzung einheitlicher 
Merkmale für die Anerkennung der Bundes
sanierungsgebiete nicht abgegangen werden könne. 
Im Jahre 19,52 ist das Bayerische Statistische Lan
desamt beauftragt worden, die Unterlagen für die 
Vorschläge, die der Bundesregierung gemacht wur
den, zusammenzustellen. Für diese Vorschläge der 
bayerischen Staatsregierung bestand keinerlei Er
messensspielraum .. Sie mußten sich vielmehr streng 
an den Nachweis der durch das Bayerische Stati
stische Landesamt errechneten Merkmale halten. 
Diese Merkmale konnten für die Landkreise der 
westlichen Oberpfalz nicht erbracht werden. 

Ich sehe deshalb zur Zeit zu meinem Bedauern 
keine Möglichkeit, der Bundesregierung einen 
neuerlichen Antrag auf Einbeziehung der Land
kreise der westlichen Oberpfalz in das Sanierungs
programm 1953 vorzulegen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ist gemeldet der Herr Abgeordnete' Op den 
Orth. Ich erteile ihm das Wort. 

Op den Orth (SPD): Hohes Haus! Meine Anfrage 
richtet sich an die bayerische Staatsregierung .. 

Ist der bayerischen Staatsregierung bekannt, daß 
das Arbeitsamt in Hammelburg an Arbeitsuchende, 
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die der Firma „Meisterwerke" vermittelt werden 
sollen, Fragebögen ausgibt, die unter anderem fol-
gende Fragen enthalten: . 

1. Gehören Sie einer Gewerkschaft an? 
2. Gehören Sie einer Partei an? Wenn ja, welcher? 
3. Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 

Darf ich um eine grundsätzliche Stellungnahme 
. der Staatsregierung erstens vom Standpunkt des 
Arbeitsrechts und zweitens vom Standpunkt des 
Verfassungsrechts bitten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird in 
Vertretung des Herrn MiniSterpräsidenten beant
wortet durch den Stellvertreter des Herrn Mini
sterpräsidenten, den Herrn Staatsminister des In
nern Dr. Hoegner. 

Dr. Hoegner, stellvertretender Ministerpräsident: 
Meine Damen und Herren! Der bayerischen Staats
regierung ist die. Angelegenheit erst durch die An
frage zur Kenntnis gekommen. Auch die Er-

-hebungsbögen und die Beweggründe, die. zu den 
einzelnen Fragen Anlaß geben, waren ihr vorher 
nicht bekannt. 

Nach Artikel 107 Absatz 5 der bayerischen Ver
fassung ist niemand verpflichtet, seine religiöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben 
nur insoweit das Recht, nach der Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgemeinschaft zu fragen„ als davon 
Rechte und Pflichten abhängen. Dies dürfte im vor
liegenden Fall nicht zutreffen, so daß die Frage 
nach der Religionsgemeinschaft als unzulässig er
achtet werden muß. Auch die Frage nach der Zu
gehörigkeit zu einer Gewerkschaft erscheint im 
Hinblick auf Artikel 170 der bayerischen Verfas
sung bedenklich. 

Präsident Dr. Hundhammer: /Hierzu wünscht 
der Herr ßta,atsminister für Arbeit und soziale 
Fürsorge noch eine Mitteilung und iErgän:zung 
bekannt zu gieiben. 

Dr. Oechsle, Staatsminister: Hohes Haus! Nach
dem der Herr .Abgeordnete Op den Orth di:e Frage 
nach der arbeitsrechtlichen Bedeutung '.des !Fialles 
gestellt >hat, möchte ich Ihnen mitteilen, daß das 
Landesarbeitsgericht •Bayern mit UrteH vom 
21. März 11951 erkannt hat, daß die Offenbarungs
pfi:icht •eines Beweribers oder Ar<beitnehmeTS nicht 
besteiht, wenn ste .gegen die Würde der Einzel
persönlichkeit des Arbeitnehmers v·erstößt. Die 
Offenibarungspflicht ist nach diesem Urteil anzu
erkennen·, wenn s'ich der Arlbeitgeber aus sachlichen 
Gründen über Umstände orientiJeJ:en wil:l, die ihm 
für den Aibschluß des j·eweiligen Arbeitsvertrags 
,nach Anstand, Treu und GlaUiben und V:er.kehrs
sitte mit Recht :von [Bedeutung sind. Es kommt 
somit auf die Umstände jedes E>inZieHalles an .. 

Nach diesen Leitsätzen ·er.achte ich die 1aHgemein 
gehaltene Frage „Geihören Sie eineJ'.' Gewerkschaft 
an?" :nicht als im Rahmen ·des Fragerechts des 
AI'lbeitgebers liegend, da dhre lßeantwortung keine 

arbeitsvertragsrech tlichen Wirkungen auslöst. Anders 
könnte es aheJ'.' sein, wenn unter besonderen Um
ständen ·im ·Einzelfall gefragt wird: „ W e 1 c h e r 
Gewerkschaft gieihören Sie an?", : weil von der 
Gewerkschaftszugehörigkeit gewisse tarifliche Fo1-
gerungen abhängen können. Das Landesar:beits
gericht !Hamburg hat z. iB. am 22. 10. 1952 die KLage 
eines Aribeitnehmers auf tari:fliche Entlohnung zu
rück.gewiesen, weil er seinen Ar'lbeitgeiber, der ihn 
bei der Einstellung nach seiner Gewerksch.afts
zu:geihörigkeit befragt hatte, nicht von seinem nach
träglichen l8eitr1tt zur Gewerkschaft unterrichtete. 

Die Frag1e n;ach der Parteizugehörig.keit halte 
ich in diesem speziellen Fialle für absolut unzufässig, 
weH dri.e .Firma „Meisterwed~e" kein Tendenz
betrie1b ist, bei dem ·es unter Umständen, wie z. B. 

. bei der Redaktion dies Org.ans ·einer politischen 
Partei, a.u.f die Z:ug·ehöl'igkeit zu einer rbestimmten 
, politischen Partei a'.IlJkommen kann. 

iDas gleiche trifft !Sinng•emäß ralllf die im vor
liegenden Fall unzulässige Fr:age niach der Reli
gionsgemeinschaft ziu. · 

Nun ist raber noch füstzustellen, wie der Vorgang 
selbst war, und es ist weiter festzustellen, daß ja -
die Arbeitsämter nicht mehr in der Zuständigkeit 
.des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
sozia~e Fürsorge hegen, sondern der lß:undesianstalt 
fiür r.Arbeitsvermri.tt1ung IUTl!d Aribeitslosenv·ersiche
;ru:nig :unterstehen. 

Der Vorgang ist folgender. De[' Iroaber der 
Nähmaschinenf.a1brik „.Meisterwerke" im Hammel
burg h.at anläßlich eines Gespräches bei Landrat 
Kraiser, dem der V:ertreter des Neibenstellenleiters 
·der Arbeitsamtsne'benstellie !HiammelibuFg bei
:wo!hnte, die namentliche Zuweisung von Arbeits
losen gewünscht. N•achdem dte .Zuweisungskarten 
·tj.iesen Ar:beitslosen :bereits ausg.eihänd'igt waren, 
hat di:e F!irma den von m ·entworfenen Frrageibogen 
in s•echs Fällen über •die Arbeitsamtsneibenstelle an 
die betreffenden P·ersonen aushändigen liassen. In
!ZWischen hat da:s Landesar·beits·amt Nor.dJbayern, 
,das von der Angrele;genheit 1gestern er:fiuihr, bereits 
:die erforderlichen Schritte unternommen u:nid dafür 
Sorge getragen, .dJaß di:e F!l1ageibogen 1der Firma 
.„Meis·terweir:ke" im Aribeitsamt nicht mehr ver
wend1et werden dürfen. F,erner wurden sowohl 
Landrr,at Kaiser als auch der In!haber Jder „Meister
weir.ke" dararUJf hinge:wresen, diaß der In!hJalt dieser 
Fragebogen gegen das Grundgesetz verstoße, und 
sie wurden g.e!beten, ste rkrünfttg nicht mehr zu 
verwe;nden. Der schuldige AngiesterHte des Aribeits-

. "amts hat eine Rüge erhalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller erhält :das Wort der Herr AJbgeordnete 
Frühwa~.ld. 

Frühwald {U3lP): Meine Anfrage r,ichtet sich an 
den Herrn Staatsminister des Innern: 

Wegen des Erlasses rder Durchführungsverord
nung z;u den Artikeln 68 bls 71 der bayerischen 
Gemeindeordnung hEJben bereits der Kollege Zilli
biller utrd .ich eine Arifrage gestellt. Ferner liegt 

'3 
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ein Beschluß des Landtags a1Uf Beilage 3857 :vom 
10. Febru1ar 1953 vor, der fo1gendes besagt: 

Die Staratsregie!l'ung wird ersucht, die Durch
fiilirurugsverordnung zu Art. 68 bis 71 der 
bayerischen Gemeindeordnung beschleunigt zu 
erlassen. 

Rechtler, Gemeh1!den und Landräte warten bis 
herute vergeiblich auf die Durchfülhrungsverordnung. 
Ich möchte den Herrn Sta.atsminister des Innern 
deshalb fr.agen, wann endlich mit dem Erlaß zu 
rechnen ist. 

.Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwort'Uilg 
dieser Frage erteile ich dM Wort diem Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meä.ne Damen und 
Herren! Der Entwurf der Verordnung Ülber die 
Ablösung und Auifuelbung der Nutzungsrechte 
wurde nach nochmaliger Erörterung mit dem zu
ständigen Referenten der Ministerialforstverwal
tung vom Staratsministerium für Ernährung, Lrand
wirtschaft und Forsten Ende Junii. f\'rtiggestellt 
und mit amtlicher Begrünidung zur ;Beratung und 
Verbescheiid.ung dem Ministerrat aru:f dem Dienst
weg voTgielegt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteHe weiter 
das Wort, dem Herrn Abgeordneten Dr. Schedl. -
Er ist nicht im Saa[. Die Frag•est1Unde ist ge
schlossen. 

Ich rufe auf die ZHfer 2 a der Tiagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag des Amtsgerichtsrats Martin 
Haupt in Gerolzhofen auf Nachprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit des § 139 b StGB. 

Ülbe!r die Beratung im Ausschuß für Rechts- und 
Verfassunigsfragen (Beilrage 4249) berichtet der Herr 
A!hgeordnete Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß hat in seiner Sitzung vom 
18. Juni 1953 den Antrag des Herrn Amtsgerichts-· 
rats Martin Haupt in Gerolzhofen vom 31. Januar 
1953 belhrandelt. Berichterstatter war ich; Mit
be·richterstatter war der Herr Kollege Dr. Raß. 

Ich ihaibe ungefälhr fo1gen!des aus.geführt: Der 
Antrag vom 31. Jranuar 1953 beh1auptet die Ver
f.assungswidrigk•eit des § 139 'b des Strafgesetz
b1Uches, der in seinem Absatz 1 besagt: 

Wer einen noch nichtAchtzehnjährigen,dessen 
Be1aufsichtigung ihm obliegt, nicht geihörig be
arufsich tigt, wird mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten ode·r mit Hiaft o:der mit Geldstrafe 
'bestraft, wenn der zu Be1aufsichtigende eine 
mit .Strafe bedrohte Handlung beg·eht, dfo der 
Aufsichtspfiichtige dJurch geihöDi1ge A!Urfuicht 
hätte verhindern können. Dies gHt nicht, soweit 
in sonstigien Vorschriften eine ande!l'e Strafe 
angedrolht ist. 

Die Strai:fiharkeit niach § 139 ib .A!bsatz 1 entfäl[t 
nicht etwa dann, wenn die Versäumung der Auf
sicht nur fahrlässig geschah; sie entfällt auch nicht, 
wenn die zu Bearufsicht1gen:den nur eine Über• 
tretung begangen halben. 

Dem Antraig liegt ein ':Dathestand 'Zllgrunde, wo
niach eine Mutter i!hre beiden noch nicht 18 Jahre 

· alten Söhne :liahrlärssi1g nicht gehörig hea1Ufsichtigt 
und .fünen' dadurch fä.ihrlässig die Begehung einer 
Übertretung ermöglicht hat. Hätte die Mrutter ihre 
Söih!ne zu drer von ihnen heg•angenen Übertr·etung 
vorsätzlich angestiftet und dadurch zwgleich vor
sätzlich iihr1e Aufsichtspflicht v·edetzt, dann wäre 
die Miutter nicht wegen eines Vergehens nach 
§ 139 b des 'St:raifgese.t!Zbruchs, sondern nur wegen 
einer Übertretung zu bestrafen. Die Unterschei-

,-dung ziwi:schen Ver·gehen und Ü1bert11etung hat 
besonidere Bedeutung mit Rücksicht auif die Ein
tmgung in das Striafr.egister. Eis ist also so: Wer 
fah:rläss1.ig seine Aufsichtspflicht v.erJ.etzt rund da
durch falhrlässig Bei!hi!l:fe ZJU einer Übertretung 
!·eistet, macht sich eines V1erg.eihens nach § 139 b 
des Str.afgesetzbuches, wer dagegen zur Übertre
tung vorsätzlri.ch anstiiftet und zrug1eich vorsätzlich 
seine Aufsichtspflicht verletzt, macht sich nur einer 
Übertretung schuldig. 

Der AI).tragsteller ist der Meinung, daß dieser 
Sachverhalt geigen Artikel 3 der bayerischen Ver
fassung, der unter anderem a:Uch von der Rechts- · 
staatlichkeit Bayerns spricht, und gegen Artikel 118 
der bayerischen Verfassung, der den Gleichiheits
grundsiatz·' aufstellt, verstoße. Das bayerische Ju
stizministerium unid der S•enat sin!d d•agegen der 
Ansicht, daß die he!i.den Rügen nicht zutreffen. 

Ich haibe ausgefülhrt, es könine nicht bestritten 
werden, daß :das Maß des Verschuldens des .Auf
sichtspflichtigen im FaHe der Fahrlässigkeit wesent
lich g.eringer' sei als be!i. vorsätzlicher Anstiftung 
zu einer Übertretung unid daß de:sib.allb die Bestra
fung im ersteren Fialle wegen Verg·ehens mit der 
Folge der Eintragung ins Strafr.ergister gegenüber 
'p·er Bestrafung weg'en einer Übertretung im zwei
ten Falle dem Artikel 3 drer bayerischen Verlassunrg 
widerspreche. Es muß aber beachtet werden, daß 
der im J1ahre 1943 in dias Strafgesetzbuch ein
.geifrügte §. 139 lb früher Reichsrecht war und ab 
7. S:eptember 1949 Bun:desr:echt geiworlden ist. 

Der Antrag vom 31. Januar 1'953 h1at daiher nur 
sehr theo11etische Be1deru'bu1J.1ig, da die Straftat 1952 
ibeg.a:rugen wurde. Gemäß meirrem Antrag und dem 
Antrag des Herrn Mitberichterstatters erging dann 
der einstimmige Beschluß: 

LDer lian1d.tag beteiligt sich n6.cht an dem Ver-
· diahren. 

Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt mir nicht vor. - Wer dem vom Berichterstat
ter wiedergebenen Vorschlag des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen gemäß Beilage 4249 
beitritt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun-. 
gen - liegen nicht vor. Es ist einstimmig beschlos
sen wie vom Ausschuß vorgeschlagen. 
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Ich rufe auf: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag der Frau Kreszenz Greindl in 
Nürnberg auf Feststellung der Verfassungs.,. 
widrigkeit des § 62 Abs. 3 der VO., die Bau
ordnung betreffend - Bauordnung - vom 
17. 2. 1901 (GVBl. S. 87) ~- d. F. d. VO. vom 
3. 8. 1910 (GVBI. S. 403) und vom 10. 7. 1918 
(GVBI. S. 359). 

Den Bericht über die Beratung des Ausschusses 
für Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 4250) 
erstattet der Herr A:bgeordnete Dr. Zdralek; ich 
erteile ihm das Wort. 

Dr. Zdralek (SPD), Berichterstatter: Herr Prä
sident, Hohes Haus! Die Frau Kreszenz Greindl in 
Nürnberg hat durch ihren Bevollmächtigten, Herrn 
Rechtsanwalt Dr. H. Kullmann, Klage auf Feststel
lung der Verfassungsmäßigkeit des § 62 Absatz 3 
der Verordnung, die Bauordnung betreffend 
Bauordnung - vom 17. Februar 1901 erhoben. 
Berichterstatter in der Sitzung des Rechts- und 
Verfassungsausschusses vom 18. Juni 1953 war ich, 
Mitberichterstatter der Herr Kollege Dr. Raß. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß ist zu der 
Feststellung gekommen, daß sich der Bayerische 
Landtag bei Verfassungsbeschwerden gegen Ge
setze, an denen er nicht mitgewirkt hat, bisher 
nicht am Verfahren beteiligte. An der bayerischen 
Bauordnung hat der Bayerische Landtag nicht mit
gewirkt. Demgemäß hat der Rechts- und Verfas
sungsausschuß einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause vorzuschlagen, daß sich der Landtag nicht 
an dem Verfahren ·beteiligen soll. Ich bitte Sie, 
auch Ihrerseits diesem Beschluß ihre Zustimmung 
zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
ist nicht erfolgt. Wer den vom Berichterstatter 
wiedergegebenen, .Arusschußvorschlag billigt, wolle 
Platz behalten. - Es ist einstimmig beschlossen, 
wie vom Ausschuß empfohlen. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des bayerischen Verfassungsge
richtshofs zum Antrag des Amtsgerichtsrats 
F. X. Gründl, Amtsgericht Bad Kissingen, auf 
Nachprüfung der Verfassungsmäßigkeit der 
§§ 1 Abs. 1 und 3 der ortspolizeilichen Vor
schrift des Stadtrates Bad Kissingen über 
Wohnungsaufsicht vom 25. September 1952. 

Über die Beratungen des Rechts- und Verfas
sungsausschusses (Beilage 4251) berichtet der Herr 
Abgeordnete Bezold; ich. erteile ilhm das Wort. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Die Beschwerde richtet sich gegen 
eine ortspolizeiliche Vorschrift des Stadtrats Bad 
Kissingen. Der Landtag hat damit nichts zu tun. 
Aus den gleichen Gründen, die Ihnen der Herr 
Vorredner vorgetragen hat, schlägt Ihnen der Aus
schuß daher vor, sich seinem Votum anzuschließen: 
Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren nicht. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Vor
schlag beitritt, wolle Platz behalten. - Es ist be
schlossen, wie vom Ausschuß empfohlen. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag des ·oberregierungsbaurats a. D. 
Philipp Spieß in München-Pasing auf Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit des § 19 
des bayerischen Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der unter § 63 des Gesetzes 
zu Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Per
sonen (baye~·isches Gesetz zu Art. 131 GG) 
vom 31. 7. 1952 (GVBI. S. 235). 

Über die Beratungen des Rechts- und Verfas
sungsausschusses (Beilage 4252) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Zdralek; ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Zdralek (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, Hohes Haus! Der Oberregierungsbaurat a. D. 
Philipp Spieß in München-Pasing hat Antrag auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit des § 19 
des bayerischen Gesetzes zur Regelung der Rechts
verhältnisse der unter § 63 des Gesetzes zu Art. 131 
des Grundgesetzes fallenden Personen gestellt. 
Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich in 
seiner 159. Sitzung am 18. Juni d. J. mit dem An
trag befaßt. Berichterstatter war ich selbst, Mit
berichterstatter Herr Kollege von Prittwitz und 
Gaffron. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r trug den Inhalt der 
Verfassungsbeschwerde vor und sah ihren Kern
punkt darin, daß der 1946 von der Militärregie
rung aus dem Amte entfernte und später in den 
Ruhestand versetzte Beschwerdeführer die Versor
gungsbezüge ab Ende März 1946 verlange, wäh
rend sie nach dem Bundesgesetz zur Durchführung 
des Artikels 131 des Grundgesetzes und nach dem 
bayerischen Durchführungsgesetz erst ab 1. April 
1951 bezahlt werden können. Das bayerische 
Staatsministerium der Finanzen halte an dem 
Standpunkt fest, daß § 77 des Bundesgesetzes keine 
Zahlung vor dem 1. April 1951 zulasse. Da § 19 
des bayerischen Gesetzes auf diesen Paragraphen 
des Bundesgesetzes beZ'Ug nehme, greife der Be
schwerdeführer die Verfassungsmäßigkeit des § 19 
an. Das bayerische Gesetz habe keine Verbesserung 
gegenüber der Bundesregelung vorgenommen, son
dern sich an diese gehalten. Nach allen Kommen
taren werde aber anerkannt, daß § 77 des Bundes
.gesetzes den ordentlichen Rechtsweg nicht aus
schließe. Der Ausschuß habe sich in allen bisheri
gen Fällen,auf den Standpunkt gestellt, daß weder 
das Bundesgesetz zur Durchführung des Arti
kels 131 des Grundgesetzes noch das entsprechende 
bayerische Gesetz die Verfassung verletze. Der 
Berichterstatter schlug deshalb folgenden Beschluß 
vor: 

I. Der Landtag ·beteiligt sich am Verfahren. 
II. Der Antrag wird als unbegründet zurück

gewiesen. 
III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

Der M i t b e r i c h te r s t a tt e r schloß sich die
sem Antrag an. ,, 
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Herr Kollege Dr. Fisch er erinnerte daran, daß 
kürzlich bei Behandlung des gleichartigen Falles 
Illing gesagt worden sei, mittelbar sei der § 77 des 
Bundesgesetzes angegriffen, weshalb die Verfas
sungsbeschwerde vor das Bundesverfassungsgericht 
gehöre. Darüber möge der Bayerische Verfassungs
gerichtshof entscheiden. 

Bei 4 Stimmenthaltungen wurde der Antrag des 
Berichterstatters angenommen. 

Nachträglich wurde für den Fall, daß trotz des 
Verzichtes des Landtags, auf eine mündliche Ver
handlung eine solche dennoch stattfindet, der Ab
geordnete Dr. Franz Zdralek als Vertreter vor dem 
Verfassungsgerichtshof bestellt. 

Ich bitte Sie, sich diesem Beschluß anzuschließen. 
Er lautet: 

I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren. 
II. Der Antrag wird als unbegründet zurück

gewiesen. 
III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

Für den Fall einer mündlichen Verhandlung 
wird Abgeordneter Dr. Franz Zdralek als 
Vertreter des Landtags bestellt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer den vom Berichterstatter wie
dergegebenen Ausschußvorschlag billigt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Bei 
1 Stimmenthaltung hat das Plenum den Ausschuß
vorschlag zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf: 
Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag des Herrn Rudolf Riedel auf Fest
stellung der Verfassungswklrigkeit des III. Ab
schnittes §§ 13 ff. der Leichenordnung des 
Stadtrates · der Landes<ha:uptstadt München 
vom 24. 9. 1951. 

Über die Beratungen des Rechts- und Verfas
sungsausschusses (Beilage 4316) berichtet der Herr 
Abgeordnete Saukel. - Der Herr Abgeordnete 
fehlt. Wir stellen die Angelegenheit zurück. 

Ich rufe auf: 

Einwendungen des Senats gegen das Gesetz 
über die Gewährung von vorläufigen Renten 
an Personen, die durch Beseitigung von Ver
sorgungseinrichtungen einen Versorgungs
schaden erlitten haben (Versorgungsschaden
rentengesetz) - Anlage 443 der Senatsdruck
sachen. 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 4324) berichtet der Herr 
Abgeordnete Lanzinger; ich erteile ihm das Wort. 

Lanzinger (BP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
den Staatshaushalt hat sich in seiner 209. Sitzung 
am 6. Juli mit den Einwendungen des Senats ge
gen das Gesetz über die Gewährung ·von vorläufi
gen Renten an Personen, die durch Beseitigung 
von Versorgungseinrichtungen einen Versorgungs-

schaden erlitten ha1ben, befaßt. Berichterstatter 
war ich, Mitberichterstatter der Herr Kollege 
Op den Orth. 

Die erste Einwendung betrifft den § 1 Ab~atz 2. 
Es sollen dem Satz 2 die Worte angefügt werden: 
„nach Anhörung des Senats." Hierzu wurde im 
Staatshaushaltsausschuß zu bedenken gegeben, daß 
sich der Landtag nur eine Kontrollmaßnahme vor
behalten hat, daß es sich also um keinen Gesetz
gebungsakt handelt. Wenn man den Senat auch 
zu Durchführungsverordnungen hören wollte, 
weiche man von der bisherigen Praxis ab. Der 
Senat sei kein politisches Organ, das wie der Land
tag auf die Regierungspolitik Einfluß nehmen 
könne. Wenn der Senat, wie ursprünglich beab
sichtigt, als echte zweite Kammer gestaltet wor
den wäre, könnte man gegen seine Anhörung zu 
einer Durchführungsverordnung ,nichts einwen
den. Auch die Zustimmung des Landtags selbst sei 
eigentlich in der Verfassung nicht vorgesehen.· 

Auf Grund dieser Sachlage haben die beiden 
Berichterstatter im Staatshaushaltsausschuß die 
Ablehnung der Einwendung des Senats zu § 1 
Abs. 2 beantragt, und der Ausschuß hat diesem 
Antrag einstimmig Rechnung getragen. 

Der zweiten Einwendung, die lediglich einen 
klareren Text bringt, soll nach dem Beschluß des 
Staatshaushaltsausschusses, der einstimmig er
folgte, Rechnung getragen werden, ebenso der drit
ten Einwendung. Hier erfolgte die Beschlußfas
sung bei einigen Stimmenthaltungen. 

Ich bitte diesen Beschlüssen des Ausschusses bä
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Rechts- und Verfassungsausschusses (Bei
lage 4333) berichtet an Stelle des Herrn Abgeord
neten Prandl der Herr Abgeordnete Kramer; ich 
erteile ihm das Wort. 

Kramer (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich mit dem genannten Ge
setz in seiner 162. Sitzung am 9. Juli befaßt. Be
richterstatter war der Herr Abgeordnete Prandl, 
Mitberichterstatter der . Herr Abgeordnete Dons
berger. 

Der B er ich t erst a tt er teilte mit, daß der 
Staatshaushaltsausschuß der Einwendung des Se
nats in Zif:Eer 1, wornach in § 1 Absatz 2 dem 
Satz 2 die Worte angefügt werden sollen: ,;nach 
Anhörung des Senats", nicht Rechnung getragen 
hat. Er beantragte Zustimmung zum Beschluß des 
Haushaltsausschusses. Auch der Mit b er ich t -
erstatte r vertrat die Auffassung, daß dieser 
Einwendung aus verfassungsrechtlichen Gründen 
nicht Rechnung getragen werden könne. Es wurde 
dann Zustimmung zum Beschluß des Haushalts
ausschusses beschlossen. 

Zu den Einwendungen unter Ziffer. 2 und 3 be
antragte der Berichterstatter, es solle den 
Einwendungen Rechnung getragen werden, wie das 
auch der Haushaltsausschuß getan habe. Der Rechts
und Verfassungsausschuß entschloß sich ebenfalls, 
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den Einwendungen unter Ziffer 2 und 3 Rechnung 
zu tragen. 

Ich ersuche Sie, sich den Beschlüssen des Rechts
und Verfassungsausschusses anzuschließen. 

Pr.äsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
zu diesem Gegenstand der Tagesordnung ist nicht 
erfolgt. Wir kommen zur Abstimmung. 

Die beiden Ausschüsse haben beantragt, der Ein
wendung unter Ziffer 1, wonach an § 1 Absatz 2 
Satz 2 die Worte „nach Anhörung des Senats" an
gefügt werden sollen, nicht zu entsprechen. Wer im 
Sinne dieses Vorschlags beschließen will, möge 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist 
einstimmig 'zum Beschluß erhoben. 

Beide Ausschüsse beantragen weiter, der Ein
wendung unter Ziffer 2, die in § 2 Absatz 2 die 
Worte „auf Grund entsprechender Vorschriften An
spruch auf eine Rente erheben können oder eine 
solche bereits· beziehen" durch die Worte ersetzt 

· wissen will: „eine entsprechende Rente bereits be-
. ·ziehen ade~ beziehen können", Rechnung zu tragen. 

Wer in diesem Sinn zu beschließen gewillt ist, wolle 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Es ist einstimmig beschlos
sen, in diesem Punkt der Einwendung des Senats 
Rechnung zu tragen. 

Ferner soll auf Antrag der genannten beiden 
Ausschüsse der Einwendung unter Ziffer 3, wo
nach in § 3 Absatz 2 die vVorte „im Lande Bayern 
ersetzt werden durch die Worte „irri. Bundesgebiet", 
Rechnung getragen werden. Wer dem beitritt, wolle 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Es ist auch bei Ziffer 3 be
schlossen, der Einwendung des Senats zu entspre
chen. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 4 der Tagesordnung: 

Einwendungen des Senats gegen die Bezirks
ordnung für den Freistaat Bayern (Anlagen 
420, 414). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen (Bei
lage 4315) erstattet der Herr Abgeordnete Kramer; 
ich erteile ihm das Wort. 

Kramer (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident; 
Hohes Haus[ Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
behandelte in seiner 160. Sitzung vom 2. Juli die 
Einwendungen des Senats gegen die Bezirksord
nung für den Freistaat Bayern auf Anlagen 420 
und 414. Der Senat hat in sieben Punkten Einwen
dungen erhoben. Berichterstatter war Abgeordne
ter Kramer, Mitberichterstatter Abgeordneter Jun
ker. 

Ziffer 1 der Einwendungen lautet: In dem Ge
setz soll das Wort Bezirkstagspräsident" jeweils 
durch das Wort „Bezirkstagsvorsitzender" ersetzt 
werden. 

Der Berichterstatter erinnerte an die aus-· 
führliche Diskussion bei der Beratung des Gesetz-

entwurfs und beantragte, die Einwendung abzuleh
nen. Es sei zu befürchten, daß bei ungleicher Be
zeichnung der Eindruck bei der Bevölkerung er
weckt werde, als ob der Regierungspräsident dem 
Bezirkstagsvorsitzenden übergeordnet sei. In der 
Diskussion wurde weiter darauf hingewiesen daß 
die Aufgaben des Bezirkstags noch erweitert 'wer
den sollen, somit auch die des Bezirkstagspräsiden
ten. Der Titel „Präsident" sei schon in der alten 
Kreisordnung geführt worden. Für die Beibehal
tung des Titels sprachen sich weiter die Abgeord
neten Pittroff, Simmel und Dr. Lenz aus. Für die 
Einwendungen des Senats erklärte sich der Mit -
berich tersta tter und meinte, es sei geradezu 
eine Inflation von Präsidenten. Die Abgeordneten 
Knott und Dr. Ankermüller sprachen sich ebenfalls 
für die Auffassung des Senats aus. Der Antrag des 
Mitberichterstatters, der Einwendung unter Ziffer 1 
Rechnung zu tragen, wurde mit 13 gegen 5 Stim
men bei einer Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ziffer 2 lautet: Nach Art. 29 soll ein Unterab
schnitt „Die Bezirksversammlung" mit folgendem 
neuen Artikel eingefügt werden: 

„(1) Die Bezirksversammlung besteht aus den 
Landräten und Oberbürgermeistern der be
zirksangehörigen Kreise. 

(2) Sie ist vor den Beratungen des Bezirks
tags über die in Art. 29 Nr. 2, 3, 4 und 6 und 
Art. 48 bezeichneten Angelegenheiten gutacht
lich zu hören. 

(3) In der Bezirksversammlung hat jedes 
Mitglied gleiches Stimmrecht. 

(4) Die Bezirksversammlung wird vom Be
zirkstagsvorsitzenden einberufen und geleitet. 

(5) Der Regierungspräsident kann an den 
Sitzungen der Bezirksversammlung teilneh
men." 

Der Berichterstatter beantragte Nichtbe
rücksichtigung dieser Einwendung. Er betrachtete 
einen Senat auf der Bezirksebene als Hemmschuh. 
Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r befürwortete die 
Einwendung, die die bestehende Praxis die Dienst
besprech~ngen der Landräte . und Oberbürger
meister, m Gesetzesform kleide. Dieses Gremium 
könne zum Beispiel die Vorarbeiten für die 
Haushaltsaufstellung leisten. Der Vertreter der 
Staatsregierung erinnerte an die Beratung 
der Landkreisordnung, bei der der Landtag die 
vom Senat begutachtete Bürgermeisterversamm
lung abgelehnt habe. Der Antrag des Mitbericht
erstatters, der zweiten Einwendung Rechnung zu 
tragen, Wl\rde mit 14 gegen 5 Stimmen bei einer 
Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ziffer 3: Der Antrag des Mitbericht -
e r s t a t t e r s , in Artikel 30 Absatz 2 an die Stelle 
der Worte „gemäß Art. 21" zu setzen „im Rahmen 
des Art. 21" wurde. mit 9 gegen 8 Stimmen bei 
3 Stimmenthaltungen abgelehnt. Der Antrag des 
B er i c h t e r s t a t t e r s , dem ersten Teil der 
dritten E~nwendung nicht Rechnung zu tragen, 
wurde, mit 8 Stimmen bei 9 Stimmenthaltungen 
angenommen. Weiterhin beschloß der Ausschuß 

. dem. zweiten Teil der dritten Einwendung auf . 
Streichung des letzten Satzes des Artikels 30 Ab
satz 3 Rechnung zu tragen. 

4 
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Ziffer 4: Der Senat beantragt, Art. 31 soll ge
strichen werden; Artikel 31 lautet: 

Der Regierungspräsident wird im Benehmen 
mit dem Bezirkstag von der Staatsregierung 
ernannt. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r beantragte die Ab
lehnung der Einwendung und verwies auf die aus.., 
führlichen Vorberatungen zum Gesetzentwurf. Der 
Mitberichte r statte r konnte sich der ver
fassungsrechtlichen Begründung des Senats nicht 
verschließen. Er führte aus, im Gegensatz zum 
Landrat sei der Regierungspräsident reiner Staats
beamter. 

Abgeordneter Dr. Fischer sah in dem Wort 
„Benehmen" eine unzulässige Einengung der Per
sonalhoheit der Staatsregierung. Abgeordneter 
Bez o 1 d vertrat die Ansicht, kein Minister werde 
so starrköpfig sein, einen Regierungspräsidenten zu 
wählen, der mit dem Bezirkstag nicht zusammen
arbeiten könne. 

Der Mitberichterstatter beantragte, der Einwen
. dung des Senats Rechnung zu tragen. Dieser An
trag des Mitberichterstatters wurde mit 14 gegen 
3 Stimmen abgelehnt. 

Ziffer 5 der Einwendungen lautet: In Art. 43 
Abs. 2 Satz 3 soll das Wort „geheimer" ersetzt wer
den durch das Wort „nichtöffentlicher". Der Aus
schuß beschloß einstimmig, der fünften Einwen
dung des Senats Rechnung zu tragen. 

Ziffer 6: Art. 54 Abs. 3 soll gestrichen werden. 
Der Vertreter der Staatsregierung bezeich
nete den Artikel 54 Absatz 3 als eine Ausnahme
bestimmung zu Artikel 53. Da diese Ausnahme
bestimmung sowohl in der Gemeinde- wie in der 
Landkreisordnung vom Landtag gestrichen, die 
Streichung aus dem Entwurf der Bezirksordnung 
jedoch übersehen wurde, befürwortete der Regie
rungsvertreter, der Einwendung des Senats Rech
nung zu tragen. Es wurde dann bei einer Stimm
enthaltung beschlossen, der sechsten Einwendung 
Rechnung zu tragen. 

Ziffer 7: Art. 101 Abs. 2 soll lauten: 
„(2) Bis zum Zusammentritt des Bezirkstags 

führen die Regierungen die Geschäfte der Be
zirke in der bisherige11 Weise." 
Abs. 3 soll gestrichen werden. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r beantragte unter 
Hinweis auf die schon sehr ausführliche Beratung 
dieses Gegenstandes, die Einwendung abzulehnen. 
Der Mit b e r ich t er s t a t t e r beantragte da
gegen, ihr Rechnung zu tragen, und stellte den 
Eventualantrag, den Artikel 101 Absatz 2 wie folgt 
beginnen zu lassen: „Bis zum Zusammentritt des 
Bezirkstags ... " Nach der bisherigen Fassung ent
stehe zwischen \].er Wahl und dem Zusammentritt 
des Bezirkstags eine Lücke, während welcher kein 
Gremium vorhanden sei. Der Antrag des Mit
berichterstatters, der siebten Einwendung Rech
nung zu tragen, wurde mit 12 gegen 5 Stimmen bei 
einer Stimmenthaltung abgelehnt. Der Eventual
antrag des Mitberichterstatters, wonach Artikel 101 
Absatz 2 beginnen soll: „Bis zum Zusammentritt 

des Bezirkstags führen .. ·.", wurde mit 17 Stimmen 
bei einer Stimmenthaltung angenommen. 

Ich ersuche das Hohe Haus, sich diesen Beschlüs
sen des Rechts- und Verfassungsausschusses anzu
schließen; sie sind in Beilage 4315 niedergelegt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
zu diesem Gegenstand der Tagesordnung erfolgt 
nicht. Wir kommen zur Al;>stimmung. Der Rechts
und Verfassungsausschuß hat vorgeschlagen, der· 
Einwendung in Ziffer 1, wonach in dem Gesetz 
das Wort „Bezirkstagspräsident" durch das Wort 
„Bezirkstagsvorsitzender" ersetzt werden soll, nicht 
zuzustimmen. Wer im Sinne des Ausschußvor
schlags beschließen w.ill, möge Platz behalten. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der Ausschußvorschlag ist vom Plenum 
einstimmig gebilligt. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß schlägt 
ferner Ablehnung der Einwendung unter Ziffer 2 

• vor, die lautet: 

Nach Art. 29 soll ein Unterabschnitt „Die Be
zirksversammlung" mit folgendem neuen Ar
tikel eingefügt werden: 

„(1) Die Bezirksversammlung besteht aus den. 
Landräten und Oberbürgermeistern der be-: 
zirksangehörigen Kreise. 

(2) Sie ist vor den Beratungen des Bezirks
tags über die in Art. 29 Nr. 2, 3, 4 und 6 und 
Art. 48 bezeichneten Angelegenheiten gutacht-
lich zu hören. · 

(3) In der Bezirksversammlung hat jedes 
Mitglied gleiches Stimmrecht. · 

(4) Die Bezirksversammlung wird vom Be
zirkstagsvorsitzenden einberufen und geleitet. 

(5) Der Regierungspräsident kann an den 
Sitzungen derBezirksversammlung teilnehmen. 

Wer in diesem Sinne beschließen will, möge Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ein
stimmig ist zu Ziffer 2 im Sinne des Ausschuß
vorschlags Beschluß gefaßt, die also die Senatsein
wendung ablehnt .. 

Zur Einwendung unter Ziffer 3 beantragt der 
Ausschuß, dem ersten Teil, wonach in Absatz 2 des 
Art. 30 die Worte „gemäß Art. 21" zu streichen 
sind, nicht Rechnung zu tragen. Wer so beschließen 
will, möge Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Es ist ein
stimmig im Sinne des Ausschußvorschlags be
schlossen. 

Jedoch schlägt der Rechts- und Verfassungsaus
schuß vor, dem zweiten Teil dieser Einwendung 
zu entsprechen und im Absatz 3 von Artikel 30 
den letzten Satz zu streichen. Wer diesem Vor
schlag beitritt, wolle Platz behalten. ·- Ich bitte 
um die Gegenprobe. - In diesem Punkt ist im 
Sinne der Einwendungen des Senats Beschluß ge
faßt. 

Der Ausschuß schlägt weiter vor, der Einwen
dung in Ziffer 4, die die Streichung des Artikels 31 
empfiehlt, nicht zuzustimmen. Wer so beschließen 
will, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? Liegen nicht 
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vor. Es ist einstimmig im Sinne des Ausschußvor
schlags die Einwendung des Senats abgelehnt. 

Der Einwendung in Ziffer 5, wonach inArtikel 43 
Absatz 2 ßatz 3 das Wort „gehefmer" durch das 
Wort „nichtöffentlicher" ersetzt werden soll, hat 
der Ausschuß zuzustimmen empfohlen. Wer so be
schließen will, möge Platz behalten. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? Erfol
gen nicht. Dem Einwand des Senats ist Rechnung 
getragen. 

Auch der Einwendung in Ziffer 6, wonach Arti
kel 54 Absatz 3 gestrichen werden soll, soll nach 
dem Vorschlag des Ausschusses für Rechts- und 
Verfassungsfragen entsprochen werden. Wer so zu 
beschließen gewillt ist, möge Platz behalten. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? Erfolgen nicht. Der Einwendung des 
Senats ist Rechnung getragen. 

Nachstehend gebe ich den Wortlaut von Ziffer 7 
·der Einwendungen bekannt. Sie lautet: · 

Absatz 2 des Artikels 101 soll lauten: 
(2) Bis zum Zusammentritt des Bezirkstags 

führen die Regierungen die 'Geschäfte der Be
zirke in der bisherigen Weise. 

Absatz 3 soll gestrichen werden. 
Der Rechts- und Verfassungsausschuß beantragt 
für Artikel 101 Absatz 2 demgegenüber folgende 
Fassung: 

(2) Bis zum Zusammentritt des Bezirkstags 
führen die Regierungen die Geschäfte der· Be
zirke unter beratender Mitwirkung eines vor
läufigen Bezirkstags. 

Wer so zu beschließen gewillt ist, möge Platz be
halten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Es ist beschlossen, wie vom Aus
sChuß empfohlen. 

Der Ausschuß empfiehlt jedoch, der Streichung 
des Absatzes 3 nicht zuzustimmen. w·er auch in 
diesem Punkt die Empfehlung des Ausschusses zum 
Beschluß erheben will, möge Platz behalten. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? . 
- Es ist beschlossen, wie vomAusschuß empfohlen. 

Bevor ich den nächsten Punkt der Tagesordnung 
aufrufe, möchte ich in unseren Reihen den inzwi
schen wieder erschienenen Herrn Kollegen Dr. Haas 
begrüßen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Wir freuen uns, daß er nach dem sehr schweren 
Unfall so weit wiederhergestellt ist, daß er an den 
Beratungen des Landtags teilnehmen kann. 

Es würde nun folgen die Ziffer 5, der Bericht 
zum Haushalt des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus. Der Herr Abgeordnete Meixner 
ist für heute entschuldigt. Wir müssen diesen Punkt 
deshalb auf morgen früh zurückstellen. Er wird 
morgen als erster Punkt aufgerufen werden. 

Ich rufe auf die Ziffer 6 der Tagesordnung, den 

Entwurf eines Zehnten Gesetzes über Siche:r
heitsleistungen des bayerischen Staates '(Bei
lage 4308). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 4325) berichtet der Herr 
Abgeordnete Ortloph. Ich erteile ihm das Wort. 

Ortloph (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtags! D~r Entwurf 
eines Zehnten Gesetzes über Sicherheitsleistungen 
des bayerischen Staates liegt Ihnen auf Beilage 4308 
vor. Dieser Entwurf wurde in der 209. Sitzung des 
Staatshaushaltsausschusses eingehend behandelt. 
Berichterstatter war Abgeordneter Ortloph, Mit
berichterstatter Abgeordneter Dr. E·ckhardt. 

Ich habe, um diese sehr schwierige Materie be
kanntzugeben, als Be r i eh t erstatte r folgende 

· Ausführungen gemacht: 

a) Die Ausgangspunkte für den Gesetzentwurf 
und damit auch die Begründung seiner Notwendig-' 
keit lassen sich in folgenden Punkten zusammen
fassen: 

1. Es erschien erforderlich, die Bürgschaftsmög
lichkeiten aus den verschiedenen Sektoren und 
Programmen bisheriger Gesetze zusammenzufas
sen und teilweise mit einem neuen Bürgschafts-

. -volumen auszustatten, da die in den früheren Ge
setzen ausgesprochenen Ermächtigungen teilweise 
bereits erschöpft sind. 

2. Die Möglichkeiten, aus Bundesprogrammen 
Kredite mit Staatsverbürgung restlos einzusetzen, 
sollen auch für Bayern voll ausgenützt werden. 

3. Der KonsoHdierung staatsverbürgter Kredite 
verschiedener Art dient die Ermächtigung in Arti
kel 9, die eine Verlängerung der Laufzeiten er
möglicht; da die Kredite überwiegend für Investi
tionen verwendet werden, ist. eine kurzfristige-Til
gung nur schwer möglich. Allerdings muß hier die 
Prüfung dem Einzelfall vorbehalten bleiben. Von 
einer pauschalen Verlängerung wurde bewußt ab
gesehen. 

4. Im technischen Ablauf des Bürgschaftsverfah
rens selbst soll eine klare Ordnung geschaffen wer
den mit dem Ziele einer Vereinheitlichung und 
damit auch einer zunehmenden Vereinfachung. Die 
in früheren Gesetzen .bestimmten Ausschüsse wer
den nunmehr in einem einheitlichen Ausschuß .zu
sammengefaßt, so daß die zeitweise zeitraubende 
und verzögernde Arbeit verschiedener solcher Gre
mien künftig entfällt. Die Zusammensetzung des 
einheitlichen Ausschusses regelt' nun Artikel 11 des 
Gesetzes. 

5. Die stärkere Einschaltung der Landesanstalt 
für Aufbau:finan:zierung dient ebenfalls der Ver
einfach4ng des Verfahrens und gibt der Anstalt 
eine Reihe von Befugnissen, die dort leichter und 
schneller abgewickelt werden können. Damit soll 
gleichzeitig die Arbeit in den Ministerien von tech
nischen Fragen entlastet und auf die verantwort
liche Entscheidungsbefugnis beschränkt werden. 

6. Die im Gesetz enthaltenen Sonderermächti
gungen ·ergeben sich vor allem aus Notwendig
keiten, :finanzielle Mittel für den Einsatz in Bayern 
zu binden, die aus Gebieten außerhalb Bayerns 
herangeführt werden können und für die baye
rische Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind. 
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b) Aufbauend auf dieses Gesetz wird sich all
mählich die Möglichkeit ergeben, das weitverzweigte 
Bürgschaftsverfahren einheitlich durchzuführen 
und auch die Kontrolle über Inanspruchnahme, 
Abwicklung und notwendig werdende Eintritte in 
die Bürgschaften übersichtlicher zu gestalten. 

c) Mit Rücksicht auf diese Ziele gliedert sich das 
Gesetz bewußt in eine Reihe von Sondertatbestän
den, die durch Einschaltung einer besonderen Über
schrift auch sichtbar kenntlich gemacht werden. 

d) Eine weitere Ermächtigung zur Übernahme 
von neuen Filmbürgschaften könnte in -einem be
sonderen zusätzlichen Artikel in das. Gesetz ein
gefügt werden. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r ging dann sehr 
tiefschürfend auf die einzelnen Paragraphen ein.' 

\ 

Der Beschluß des Haushaltsausschusses liegt 
Ihnen auf Beilage 4325 vor. Er lautet: 

Zustimmung mit der Maßgabe, daß Artikel 8 
Absatz 3 folgende Fassung ~rhält: 

übernommene Bürgschaften nach Art. 5 von 
mehr als 30 000 DM bis zu 50 000 DM sind dem 
vom Bayerischen Landtag bestellten Prüfungs
ausschuß für Kreditfragen nachträglich mit
zuteilen. 

Ich empfehle Ihnen, dem Beschluß des Haus
haltsausschusses beizutreten, ·der lediglich bei 
Stimmenthaltung der Mitglieder der Bayernpartei 
gefaßt wurde. Die Mitglieder der Bayernpartei be
gründeten ihre Stimmenthaltung damit, daß sie 
die sehr komplizierte Gesetzesmaterie nicht lange 
genug in Händen haben konnten, um sich darüber 
schlüssig werden zu können. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Zur Geschäftsordnung!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt erst der 
Bericht über die Beratungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beiiage 4334). Be
richterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. Zdra
lek. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Zdralek 1CSiPID), Berichterstatter: Hierr iPräsi
dent, Hohes Hauis! D:er Amssehuß für Rechts- und 
Verfassl\1ngrsfra.gen !hat sCT.ch im. seiner 1'62. fützung 
vom 9. J1uili 1953 mit dem Gesetzentwurf, ülber den 
1geJ'.'laidie der Herr K~llege 'Ortloplh herichtet ihat, he
schMtiigt. !Seine .Au:fgabe war es, den Gesetzent
wurf :n1ach der rechtlichen und rv1erflass1ungsrecht
lichen 1Seite 1zu prür.fen. 

Der lßerd.chterstatter führte alUIS, ihm seien bei 
:der Durchsicht de-r Gesetzesvorliag.e keine Bedenken 
geikommen, !daß irgendeine !Bestimmung 1des Ge
s•etzes gegen die V:erdiassung oder a!lldiere 1gesetz
liche Vorschriften verstoßen würde, auch die Ände
rung des Haushaltsausschusses bedeute n~ eine 
nachträgliche Mitteilung an den Prüfungsausschuß 
für Kreditfragen, die also sozusagen in das Kon
trollrecht der Volksvertretung falle. Er schlug vor, 
gegen den GesetzentW1Urf keil!lJe rechtlichen Ein
wen1dnmgen z,u 1erlh..e1ben. Der Mi11berichterstatter 
schloß sich diesem Antrag an. 

Bei 1 Stimmenthaltung wurde 1dem Antrag des 
Berichterstatters entsprechend ibeschl:ossen. 

Ich bitte, sich dieser Auffassung 1auch ii.m Ple
'-llum anziuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es sind inzwischen 
zu dieS'er il\.foterie tziwei Meldungen Z1Ur Geschäfts
oridnung 1emo!Lgt. •Zunächst erteile ich das Wort 1dem 
Herrn Ab1geordneten KJiene. 

Kiene t(:S\PD): Meine Damem. und Herren! Die 
SiP.D-Lanldtaigsfraktion lhiat gegen den AJbänderungs
antr.a.g .ziu Artißjel 18, der Ilhnen 1allen vorliegt, ver
fassungsrechtliche •u!lld andere Bettlenken. Bevor 
der Untersiuchungsaiusschiuß 'ZU:r Prüfung rder Film
bü.rg1Scbiaften 1zfil 1einem iErgeibnis gekommen ist, 
k!ann ldi-e ;Fr.a.lktion 1dliesem Antr1ag nicht 2!UStim
men. Gegen 1d1ie Bestimmung in Albs:atz 3: 

D~e lßürgschafts1be1ding;u111geh werden in ·einer 
tDurchfäi:hrung.sverordm.ung vom B.ayerischen 
iStaiatsministerium der Finanzen im Einver
neihmen mit dem Prüfungs1aiusschiuß für Kre
ditfragen des Bayerischen Landtags festgelegt, 

h1alben wir v·erfassungsrechtliche (Bedenken. Das ist 
eine ~ermengung von Legis1atiive und Exekutive, 
die z·wieifellos einer Prü:ßung durch den Rechts
und Venfassungsa'USschuß bedarf. 

Wir ibe1antragen -dJaiher, diJesen .Antmg in den 
Rlechts- unid Verfassungs-ausschuß zurückruverwei
sen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter, 
dieser Antr.ag hätte :erst g•estellt werden können, 
nachdem wir in die Deibatte eingetreten wären. 
Sie !hätten Iden Antrag inn:er'l;la'llb der Deib.atte stel
l!en mrüssen. 

Zur Geschäftsondn'lln!g hat sich weiterhin gem~l
:det der Herr AJbgeordnete •Dr. IBaumgiartner. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Dr. Baumgartner {il3\P): Meine Damen unid Her
ren! Durch d1esen .Atbän1dermm:gsantr0ag -zum Z.e!hn
ten Gesetz über Sicherheits1eistung.en des ibayeri
schen Staates tl;st eline .gian:z nel\.le Sitll.lation gegeben. 
Ich möchte tdaiher das Hohe IHlaus bitten, dJa im 
E.ntwu11f des Sicherthe!itsg•esetzes selbst von den 
10 Millionen !DiM Filmkreiditen nicht !die Re:de ist, 
dlie ,g;anze U.Vfaterie !bis nach den Fr.~ktion:ssitzungen 
zurück!zuste;!Jlen - wir !hia·ben morigen Fraktions
sitzung -, dann 1alher diie garuze Angelegenheit zu 
behandeln. Ich möchte nicht !die Ans'icht des Herrn 
KoJ.legen Kiene v;ertreten, sondern möchte im Na
men meineT F'ria'ktion dafür rpliäidieren, tdaß wir die 
Angelegenheit nach den Fraktionssitzungen be
handeln. 

Präsident Dr. Hundhammer: !Es [st nun von einer 
grnßen .FT·alktion der Antmg g.esterrlt, im. der wei
teren Behanidlung der !Materie 1eiirre U!nterlbrechung 
von einem T1aig 1eintreten IZIU ]Jassen, dta wir morgen 
:nachmittag 4 Uihr - ich we-ride 1am ISchl!uß der heu
tigen Sitzung noch 1daraud: Z'U sprechen kommen -,... 
in unseren Beratrungen fortfä!hren 'wonen. Ich 
schliage vor, 1den ·eribetenen Aufschuib der Bemtun-
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gen 'ZIU lbewillig1en. - Dagegen erhebt sich keine 
Eriinm.ermng. iDer Gegenstand wirid Il!ach Ablauf der 
Fmktiorussitzungen weiterlberiaten. 

Ich rufe a~J die Zirffer 7 der Targesor.dnull!g: 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Vere1in
fachung der staatlichen Bauverwaltung (Bei
lagen 3974, 4051). 

Ülber d:i!e 1Ber1atu:ngen des .Amssch1uss1es für Rechts
und Venßassungsifriagen {Beilage 42'58) berichtet der 
Herr Abgeordnete Thieme. Ich erteile ihm das Wort. 

Thieme '(SPD), Berichterstatter: iMeine Damen 
ull!d Herren! Ich rdarl dararu:f hinweisen, daß der 
Bericht des ,Ausschusses ·für Rechts- unJd Ver:Eas
sum,gsd'ragen rzu ,Prunkt 7 1der ':Dagesord!nung bereits 
in der 142. Vollsi1JZ1ung vom 7. Mai 1953 gegeben 
worden ±st. Ich rdarf nur noch anfügen, diaß in 
d~eser Vo1lsitizung gelbeten wrurde, dias Gesetz in 
d~e Fr.aiktionen Z'llrückz1ugehen, um rdort noch ein
marl 1bemten 1zu. können. [)ort ist rder Beschluß ge
faßt worden, daß sich der Hausha1ts1aiusschuß mit 
der .Angelegenlheit 1zu- lbe1:fassen bat. Es Jiegen uns 

0d1azu 1d!ie iBeiliagen 3974, 4051 uTI!d 4258 vor. Auf 
Beilage 4258 fi<nJden iSie die lßeschlüsse der Aus
schüsse. Ich idarif diür Iden Rechts- unJd Verf.a:ssungs
a1usschruß er.wähnen, 1daß die neuerliche Beschluß
fass1ung keine Änderung erigeiben :hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beriatun
gen des Ausschlusses für den Staiatshiaushalt be
richtet an Stelle de1s Herrn Abgeordneten Hofmann 
Leopo1M der Herr Albgeoridnete Op den Orth. Ich 
erteile ihm dias Wort. 

Op den Orth 1(ISP[)), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine !Damen rund Herren! Ich haibe soeben 
die Berichterstattung für den kranken Kollegen 
Hofmann ü:bernoll).men. Ich kann mri.ch insofern 
kuriz fassen, 1als die Vor~agen des Rechts- und Ver
fassiungsarusschusses vom Haiushialtsaiusschuß mit 
Mehrheit bestätigt wu11den. Ich muß arbe:r; sagen, 
daß die Gegner dies Gesetzes unter der Führung 
des KoHegen G ä r t n e r schwere Bedenken ge
äußert halben. Die Vertreter des Finanzministeriums 
und der Stiaiatsregierung machten a1ber geltend, daß 
durch die Vereinfachung der Bauverwaltung für 
die Ziukiun:ft größere Ersparnisse ~u erwarten seien. 
Der Ausschuß !hat dann über rdi.e einzelnen Artikel 
aibgestimmt und sie mit Me!hrheit angenommen. 
Das Einsetzen des Datums für das Inkrafttreten des 
Geset1zes hiat der Ausschluß dem iHo!hen Hause üiber
lassen. Ich .gilauibe, Sie sin!d mit dieser 1krurzen Be
riichterstattung ,zufrieden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
Beratung ein. Ich schlage vor, di!e a11gemeine und 
die !besondere ErörteruTIJg ,zu iverlbinden'. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

. Ich erö:ßfne die erste Lesung. - ®ine Wortmel
dung ·erfolgt nicht. Wir !kommen !Zur Abstimmrung. 
Hie'bei ibitte !ich Sie, rdi!e lBeiliage 4258 ·VUr Hand :z;u 
nelhmen. 

Ich rufe :auf den Artikel 1 rdes iEntwurfs ·eines 
Ersten Gesetzes zur Vereri..nfachung der staatlichen 
Bauverwaltung. Die Ausschüsse schlagen gegen
ülber dem fä~gieriungsentwurf eine veränderte Fas
sung :vor. Sie würde laruten: 

'Die bisher den :Striaßen- ;1.md ,Flußibauämtern · 
·" · ohl'iegenden iBaiu- und Verwaltungs1aufga:ben an 
den öf;fentlichen 1Flüssen, den !Staatsprivatflüs
sen 'lmd den Bächen mit eriheiblicher iHochiwas
ser.gefä!hr werden den W.asserwirtscha[tsämtern 
übertragen. 

Wer diesem Artikel in der verlesenen Fiassung 
die Zustimmung :erteilt, woHe iPlatz ibehalten. -
Ich !bitte um die Gegenprolbe. - rSt'.i.mmenttli:altun
gen? - Gegen eine iStimme bei einer :Stimmenthal
tung ist Artikel 1 1angenommen. 

Ich rufe auf den ArtikeiJ. 2. Hier;bei ist 1ge.genifüer 
dem Regierungsentwurf keine Änderung empfoh
len. Wer dem iRegierungsentwurf rdie Zustimmung 
erteilt, wolle PI.atz lbe!halten. - Ich 1bitte um die 
Ge1gen1)ro1be. - Gegen :zwei :summen. - Stimm
enthaltungen? - ErifoJgen nicht. ArtiJkel 2 ist an
genommen. 

Ich rufe 1auf den Artikel 3 . .Aiuch h!ier steht der 
Text 1des iRegierungsentwurfä zu:t' A1bstimmiung. 
Wer iJhm 1zustimmt, wolle Platz rbe:hailten. - Ich 
bitte um die Geigenproibe. - Gegen eine Stimme. -
Stri.mmen1Jhialtungen? - Emolgen nicht. - Artikel 3 
ist •angenommen. · 

.Ich riufe ,auf den Artikel 4. Hier liegen Änderun
gen gegenüber dem 1Regierungsentcwurf ibei Alb
satz 1 vor. 1Es soll nach den Arusschuß:beschWssen 
lauten: 

(1) 1Die Sta,atsregierung kann 

1. rBezink, fütz und lBe:zeichnrung der be
teiligten Ämter ·ändern, sowed.t ·es die 
Neuv.erteirluTIJg :der Aufgaben erforder-
lich macht, · 

2. in ·einzelnen Amtsbeziriken die Aufgaben 
der Straßen- ·und Flußrbauämter und der 
Wasserwirtschaftsämter in einem. staat
lichen Tied'lba1uamt ·ziusammen:Bassen. 

Wer diesem Aussch1ußivorschlag ibeitritt, wolle Platz 
ibe!ha:lten. - Ich ibitte um die Gegenpro'be. -
Stimmenthaltungen? - Bei rzwei 1Stimment!haltun
gen ist der Ausschußvorschlag angenommen. 

Zu Albsatz 2 des Artikels 4 lliegen keine · Ände
rungen vor. - Wer dem Text des Regierungsent
wurfs ziustimmt, wolle P1atz ibehialten. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - :Stimmenthaltungen? - Bei 
zwei Stimmen1Jhaltungen ist die ,F,assung des Re
gierungsen twrurfä 1angenommen. 

Ich rufe auJ den Artikel 5. iHierZIU schlägt der 
Rechts- und Vierfassungsausschiuß vor: 

Dieses Gesetz tritt am 1. J1111li 1953 in Kraft. 
Im :übrigen soll Artikel 5 ii.n der Fassung des Re
gierungsentwurfs gebi!fügt werden. Der iHarushalts
'1ai\1'sschruß hat seinerseits .kein [)atum vorgeschlagen. 
Wer ·der eiben ibekanntgegeibenen Flassung des Ar
tikels 5 zustimmt, wollfi Platz behalten. - Ich. 
bitte um die Gegenpro1be. - Stimmenthaltungen? 
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- iBei !ZWei Stimmenthaltungen ist Artikel 5 an
genommen. 

Damit ist rdie erste Lesung beendet. Ich schlage 
vor, die zweite Lesung sofort fo1gen zu lassen. -
Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich eröffne die Aussprnche. Zur Arussprache mel
det sich der Herr Albgeordnete Gärtner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Gärtner (BP): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren des Hohen Hauses! Ich habe im Haushalts
ausschuß schon gegen diesen Gesetzentwurf gespro
chen. Es heißt hier: Staatsvereinfachung. Staatsver
einfachung son nun hier zum ersten Male betrieben 
werden. Wir haben in: diesem Gesetz den Vorschlag 
enthalten, daß die Aufgaben des Landesamtes für 
Wasserversorgung auf die Wasserwirtschaftsämter 
als ausführende Behörde übertragen werden sol
len. Nun ist in dem Falle die Sache doch etwas 
anders. Das Landesamt für Wasserversorgung mit 
32 Beamten und 107 Angestellten bleibt ja auch 
weiterhin die beratende Behörde für den Zweck 
der Wasserversorgung usw. Sie sollen ja auch be
ratend teilnehmen an späteren Aufgaben der Was
serwirtschaftsämter. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir nuru die Was
serwirtschaftsämter mit diesen Aufgaben betrauen, 
ist das nicht mehr Staatsvereinfachung. Man spricht 
von Dezentralisierung usw. Aber hier wird dann 
zentralisiert. Es ist-uns im Ausschuß für den Staats
haushalt ausdrücklich gesagt worden, daß die Reise
spesen des Landesamts für Wasserversorgung etwas 
teurer kämen, nämlich für einen Beamten oder 
Angestellten des Landesamts für Wasserversorgung 
auf zirka 941 DM; die Reisespesen für die Beamten 
der Wasserwirtschaftsämter kämen auf 530 oder 
540 DM .. Da hat man nun eine Rechnung aufge
macht: Wenn wir 100 Beamte beschäftigen und sie 
um je 400 DM billiger sind als die Beamten des 
Landesamts für Wasserversorgung, so, macht das 
rund 40 000 DM aus. Man übersieht bei der Ange
legenheit, daß wir nicht weniger Beamte brauchen, 
sondern daß wir in Wirklichkeit um 104 Beamte 
mehr brauchen; denn. wir haben 27 Wasserwirt
schaftsämter und wir brauchen, um die Aufgaben 
des Landesamts für Wasserversorgung auf der 
Ebene der Wasserwirtschaftsämter er~üllen zu 
können, mindestens pro Amt 4 neue Angestellte 
mehr. Das bedeutet einen Zuschlag von ungefähr 
700 000 DM, wenn wir mi,t rund 100 neuen Beamten 
rechnen und einen Beamten mit 7000 DM ansetzen. 
Das ist eine eigenartige Staatsvereinfachung. 

Meine Damen und Herren! Ich habe im Haus
haltsausschuß auch schon darauf hingewiesen. Der 
Vertreter der Regierung hat nicht und vor allein 
nicht überzeugend dagegen sprechen können,. Die 
verschiedenen Gemeinden draußen, die nun ihre 
Wasseranlagen bauen, sagen alle: Wir haben unge
fähr 1 Prozent an das Landesamt für Wasserver
sorgung zu bezahlen gehabt als Verwaltungsspesen. 
Wir haben zwar einen Tag auf den Beamten des 
Landesamts für Wasserv.ersorgung warten müssen, 

wenn wir zum Beispiel Wasserversorgungsanlagen 
bauten. Es ist aber auch nachgewiesen - verschie
dene Gemeinden haben mir das gesagt -, daß nicht 
bloß 1 Prozent Verwaltungsspesen diesen Gemein
den berechnet werden, sondern daß die Wasserwirt
schaftsämter manchmal ungefähr 4 Prozent be
rechnen. Von einer Staatsvereinfachung kann man 
bei 3 bis 4 Prozent nicht sprechen. Das hapen mir 
die Bürgermeister draußen gesagt. Ich selbst habe 
noch keine Wasserleitung gebaut. Die Bürgermei
ster jedenfalls sagen, daß es eine Verteuerung dar
stellt. Von einer Staatsvereinfachung steht nichts 
drin. 

Darum möchte ich Sie bitten, dieses Gesetz ab
zulehnen, wie ich schon im Haushaltsausschuß vor
geschlagen habe. 

Präsident Dr. ~undha'.mmer: Ich erteile weiter das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Zdralek. 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich möchte dem Hohen Haus zu Artikel 5 nur vor
schlagen, das Gesetz nicht mit dem 1. Juli, sondern 
mit dem 1. August 1953 in Kraft treten zu lassen. 
Der Herr stellvertretende Ministerpräsident wäre 
mit dieser Änderung einverstanden. Ich mache den 
Vorschlag um dessentwillen, weil der Verfassungs
gerichtshof es sehr ungern sieht, wenn Gesetze mit 
rückwirkender Kraft in Geltung treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hierzu 
erteile ich dem Herrn Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Zunächst darf ich bemerken, es kann keine 
Rede davon sein, daß das Personal vermehrt werden 
muß und eine Mehrausgabe von 700 000 DM entsteht. 
Die Staatsregierung vertritt den Standpunkt, daß es 
billiger kommt, die Ortsdienststellen mit Personal 
zu verstärken als die Zentraldienststellen, weil die · 
Beamten und Angestellten der Ortsdienststellen 
einen höheren Wirkungsgrad haben als die der 
Zentralstelle. Es ist falsch, wenn von München aus 
in allen Landesteilen Quellenmessungen gemacht 
werden, anstatt von der nahegelegenen Ortsdienst
stelle aus. Wichtig ist lediglich, daß das Landesamt 
für Wasserversorgung als zentrale Prüf-· und Über
wachungsstelle eingeschaltet bleibt, damit die ·Ent
wicklung auf diesemAbschnitt derWasserwirtschaft 
nicht ins Stacken gerät. Wenn beispielsweise zur 
Durchführung eines Fünf-Jahresplans auf dem Ge
biet der Wasserversorgung dem Landesamt für 
Wasserversorgung 20 Beamte und Angestellte zu
geteilt würden, so würde das dem Steuerzahler 
60 000 DM mehr Reisekosten verursachen als bei 
Zuweisung an die Ortsdienststellen. Dazu kommt 
ein Verlust an tatsächlicher Arbeitszeit durch diese 
Reisezeit in der Größenordnung von 10 bis 20 Ar
'beitstagen je Person, so daß 200 bis 400 Arbeits
tage durch Reisen verlorengehen. Das bedingt einen 
weiteren Verlust von etwa 12 000 DM, insgesamt 
also mindestens 22 000 bis 28 000 DM im Jahr. 
Dazu kommt, daß für die Bevölkerung, die ja be
kanntlich das Bedürfnis hat, ihre Bauwünsche nicht 
immer auf schriftlichem Weg an die Behörde zu 
bringen, in gleicher Weise an Reisekosten und Ar-
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beit gespart wird. Sie braucht dann eben nicht nach 
München zu fahren. 

Gegen die Einschaltung der Wasserwirtschafts
ämter wurde allgemein die Befürchtung ausge
sprochen, daß Eigenbetriebsarbeiten wieder allzu • 
stark aufleben könnten. Dazu ist zu bemerken: Die 
schnelle Beseitigung der Notstände auf dem Ge
biet der Wasserversorgung und der Kanalisation 
hat unter_ anderem die im Gesetzentwurf vorge
schlagenen organisatorischen Verwaltungsmaßnah-

. men zur Voraussetzung. Die erheblichen staatlichen 
Subventionen für diese Zweige der Wasserwirt
schaft, auf die in den kommenden Jahren nicht 
verzichtet werden kann, bedingen die Einschaltung 
staatlicher Baudienststellen, für die die Wasser
wirtschaftsämter auf Grund ihrer sonstigen wasser
wirtschaftlichen Aufgaben in Betracht kommen. 
Mit dieser Einschaltung ist weder eine Verdrän
gung der Zivilingenieure bei der Entwurfsbearbei
tung noch ein Zurückdrängen der Bauwirtschaft 
in der Baudurchführung verbunden oder zu be
fürchten. Jm Gegenteil! Vor allem auf dem Gebiet 
der Kanalisation ist ein verstärkter Einsatz der 

· Zivilingenieure bereits zu verzeichnen, .. der siCh . 
noch weiter entwickeln wird. Hinsichtlich der Bau
durchführung ist festzustellen, daß in jeder Be
willigungsentschließung für Staatszuschüsse und 
Staatszuschußdarlehen dem Unternehmensträger 
die Auflage der Verdingung nach derVerdingungs
ordnung gemacht wird. Diese Auflage ist völlig un
abhängig von der Organisation der Staatsbauver-
waltung. · 

Soweit die Bauwirtschaft gegen die Organisation 
Stellung nehmen zu müssen glaubt, ist zu sagen, 
daß der vorgesehene Einsatz der Wasserwirtschafts
ämter auf eine Beschleunigung der Baudurchfüh
rung abzielt und daß daraus auch eine stärkere 
Ausnützung der Finanzierungsmöglichkeiten, näm
lich der Kreditaktionen d<es Bundeswirtschafts
ministeriums, der Bundesarbeitsverwaltung, der 
Bankinstitute und der Versicherungsanstalten und 
anderer, ermöglicht wird, wodurch die Bauwirt
schaft auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft eine 
weitere Belebung erfahren wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort meldet 
sich noch der Herr Abgeordnete Knott. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Knott (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich stelle den Antrag, den Artikel 2 der 
Gesetzesvorlage zu streichen: 

Die Aufgaben der Wildbachverbauung wer
den unter Auflösung der Wasserwirtschafts
ämter II in Rosenheim und Kempten den 
Wasserwirtschaftsämtern übertragen. 

Ich habe die Frage seinerzeit bereits in einemAn
trag zur Diskussion gestellt; ich bin damit allerdings 
durchgefallen. Ich möchte meinen Antrag aber doch 
ganz kurz begründen; denn er entspricht dem Wil
len der Bevölkerungskreise in den Gegenden, in 
denen die Wildbäche bisher von den Wildbachver-

bauungssektionen betreut worden sind. Die Wild
bachverpauungssektionen, also die Wasserwirt
schaftsämter II, wie sie bisher geheißen haben, sind 
reine Spezialämter und -einrichtungen gewesen. 
Sie haben sich bestens bewährt, und zwar .so sehr, 
daß sie als Vorbild für ausländische Einrichtungen 
genommen wurden. Eine japanische Studien
kommission und, soweit ich unterrichtet bin, auch 
Studienkommissionen anderer europäischer Län
der waren eigens nach Bayern gekommen, um die 
Arbeitsweise der Wasserwirtschaftsämter II zu 
studieren und die eigenen Wildbachverbauungs
ämter genau nach diesem bayerischen Muster zu 
errichten. Es besteht die große Besorgnis, daß 
durch die Vermischung der Wasserwirtschafts
ämter I und II - und diese findet ja stjttt - die 
Schlagkraft und vor allen Dingen auch die ausge
zeichneten Spezialkenntnisse für Wildbachverbau
ung bei den neuen Ämtern leiden werden. Die Be
völkerung, die die Arbeitsweise und auch die Er
folge der Wasserwirtschaftsämter II, der ehemali
gen Wildbachverbauungssektionen, kennt und Ver
trauen zu ihnen hat, versteht es nicht, daß man 
deren Arbeit nunmehr den Wasserwirtschaftsämtern I 
übertragen will. Ich glaube, wir wären gut beraten, 

_ wenn wir dem Antrag stattgeben ·und den Artikel 2 
auf jeden Fall ablehnen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Hiezu erteile ich im 
Rahmen der Aussprache das Wort dem Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Einige Worte zu dem Einwand des Herrn 
Vorredners: Durch die vorgesehene Verwaltungs
vereinfachung wird der Wildbachverbauung weder 
in personeller noch in finanzieller Hinsicht irgend
ein Nachteil zugefügt. Der Vorstand des Wasser
wirtschaftsamts II in Rosenheim zum Beispiel soll 
Vorstand des Wasserwirtschaftsamts I in Traun
stein werden. Das Personal, das jetzt mit diesem 
Aufgabengebiet vertraut ist, wird auch nachher 
dasselbe Aufgabengebiet haben. Im übrigen sind 

· im Staatshaushalt die Mittel für die Wildbachver
bauung gesondert ausgebracht, so daß die Befürch
tung, es könnten Mittel von der Wildbachverbau
ung zugunsten anderer Maßnahmen abgezogen 
werden, nicht beg·ründet ist. 

Pr~sident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Gärtner. 

Gärtner (BP): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die Ausführungen des Herrn Staatsmini
sters Dr. Hoegner konnten mich absolut nicht über
zeugen. Er hat nicht nachweisen können, daß eine 
Verbilligung des Apparats eintritt. Wir wissen nun 
allmählich alle zusammen, wie sich die Ämter auf
zublähen bemühen, wenn sie irgendwelche Mehr
aufgaben übertragen bekommen. Es ist ja doch 
nicht so, daß nun vom Landesamt für Wasserver
sorgung vielleicht Beamte abgezogen würden. Diese 
Beamten bleiben ja als beratendes Organ im Lan
desamt-für Wasserversorgung. Es werden nur neue 
Techniker bei den Wasserwirtschaftsämtern ange
fordert, und wenn jedes der 27 Wasserwirtschafts-
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ämter nur zwei Techniker nimmt .. Wir haben es ja 
damals erlebt bei der Zusammenlegung, als die 
Wildbachverbauungssektionen von Rosenheim und 
Kempten zu den Wasserwirtschaftsämtern genom
men wurden. Damals hat man auch nicht abgebaut, 
obwohl man ursprünglich gesagt hat: Wir können 
den Apparat vereinfachen. Man wird nur einen ein
zigen Vorstand einsparen; das ist alles. Aber der 
Gartenzaun, der früher zwischen den Wasserwirt
schaftsämtern II und dem Landesamt für Wasser
versorgung oder dem Kulturbauamt und dem Stra
ßen- und Flußbauamt errichtet wurde, wird nicht 
niedergerissen, sondern dieses Amt wird nur er
weitert und vergrößert: 

(Zuruf des Abgeordneten Eberhard) 

- Herr Kollege Eberhard, ic..li habe meine Er
fahrungen in Rosenheim. Wir haben uns schon ein
mal den Hals trocken gesprochen über Melioratio
nen, und der Herr Staatsminister Dr. Hoegner ist 
derjenige gewesen, der ganz besonders darauf hin
wies, daß die Trockenlegung der Wasserreservoirs, 
die wir in der ursprünglichen Form in den Mooren 
usw. haben, gefährlich ist. Herr Staatsminister 
Dr. Hoegner war auf diesem Platz gestanden und 
hat darauf hingewiesen. Und was macht das Was
serwirtschaftsamt Rosenheim? Wir haben eine 
Straße von Aibling nach Beyharting gebaut. Dort 
ist von vornherein jeder Graben um einen Meter 
tiefer gelegt worden, ob er hätte tiefer gelegt wer
den sollen oder nicht. In Zukunft werden Rosen
heim und Aibling, wenn eine große Trockenheit 
kommt, zu leiden haben. Es wird das Gegenteil von 
dem getan, was man erreichen möchte. Genau so 
ist es bei der Wasserversorgung. 

Die kleinen Wasserversorgungsanlagen bei den 
Gemeinden hat ja bisher auch das Wasserwirt
schaftsamt überwacht und durchgeführt. Das soll 
es auch in Zukunft tragen. Zwei Drittel der ge
samten Aufträge, nicht dem Kostenaufwand, son
dern nur der Zahl nach, sind vom Landesamt für 
Wasserversorgung in der besten Weise durchge
führt worden. Nur ein Drittel, und zwar die klei
neren Aufträge, haben die Wasserwirtschaftsämter 
durchgeführt. Man hat getan, .als ob der Unter
schied nicht sehr groß wäre - zwei Drittel zu 
einem Drittel. Wenn wir aber die Zahlen ansehen, 
steht das Verhältnis 100:10. Wenn das Landesamt 
für Wasserversorgung 100 DM ausgibt, so geben 
die Wasserwirtschaftsämter höchstens bis zu 10 DM 
aus. Man kann also nicht sagen, daß das Aufgaben
gebiet des Landesamts für Wasserversorgung eigen t
lich überholt ist. Es besteht auch keine Klage dar
über, daß die Beamten des Landesamts für Wasser
versorgung zu spät hinausgekommen wären, wenn 
irgendeine Stockung aufgetreten ist. 

Ich habe schon gesagt, jedes Amt versucht sicli 
aufzublähen. Wir können die Ämter nieht davon 
abhalten; sie werden mehr Beamte einstellen und 
wir werden- mehr Beamte bekommen. Der Unter
schied in den vorgelegten Zahlen - diese Zahlen 
sind uns gegeben worden - von 40 000 DM zu der 
Neueinstellung von 400000, 500000 oder 600000 DM 
ist so groß, daß man nicht sagen könnte, hter ist 
eine Staatsvereinfachung vorgenommen worden. Es 

ist hier eine Ausweitung des Betriebs vorgenom
men worden und es werden nun mehr Techniker 
angestellt. Wenn es heute noch nicht so weit ist, in 
ein oder zwei Jahren sind wir so weit. Ich bin der 
Meinung, Sie müßten sich davon überzeugen lassen, 
daß die absolute Notwendigkeit besteht, dieses hier 
vorliegende Gesetz abzulehnen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Jüngling. 

Dr. Jüngling (CSU): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Wer die Praxis kennt, der muß 
zweifellos zugeben, daß das vorliegende Gesetz ge
eignet ist, die praktische Arbeit und die Beschleuni
gung der Arbeit draußen - vor allem in der Pro
vinz - zu verbessern. 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

Das Landesamt für Wasserversorgung ist in seinem 
derzeitigen Aufgabenbereich weitgehend überlastet 
und der praktische Vollzug der Arbeiten leidet dar
unter. Das ist kein unsachlicher Vorwurf gegen die 
Beamten des Landesamtes. Wenn aber der prak-· 
tische Erfolg erreicht werden soll, dann m~ß selbst
verständlich das Personal der bisherigen Wasser
wirtschaftsäm ter entsprechend verstärkt werden. 
Das kann sehr wohl in der Praxis eine Einsparung 
bedeuten und muß keineswegs, wie von den Herren 
Vorrednern schon ausgeführt worden ist, eine 
Mehr?elastung des staatlichen Haushalts bedeuten. 

Ich möchte noch eine Bitte an die Staatsregie
rung richten, die den praktischen Vollzug selbst 
betrifft. Aus der Erfahrung der letzten Jahre muß 
festgestellt werden, daß die Zusammenarbeit zwi
schen den Fachbehörden, den unteren Verwaltungs
behörden und den Gemeinden nicht immer so ein
gespielt i~t, wie es im Interesse eines raschen prak
tischen Vollzugs notwendig wäre. Es ,ist vielfach 
beobachtet worden, daß die Gemeinden unmittelbar 
mit den Fachbehörden verkehren, daß auch die 
Fachbehörden umgekehrt wieder unmittelbar mit 
den Gemeinden als den Trägern dieser Wasserver
sorgungsunternehmungen oder der Entwässerungs
anlagen den dienstlichen Verkehr aufnehmen. Da 
andererseits aber die Gemeinden, wenn es ihnen zu 
lange dauert, sich wieder an die unteren Verwal
tungsbehörden wenden, werden die unteren Ver
waltungsbehörden bei den Fachbehörden oder beim 
Lanqesamt vorstellig, es gibt Mißverständnisse und 
Verstimmungen und vor allem eine Mehrgleisigkeit 
der Arbeit, die im Interesse eines raschen Vollzugs 
nicht dienlich ist. Nachdem die unteren Verwal
tungsbehörden ja sowohl bei der Finanzierung der 
einzelnen Vorhaben als auch bei der wasser- und 
baurechtlichen Behandlung dieser Vorhaben einge
schaltet sind, wäre es dringend erforderlich, daß 
entsprechend der Übung, wie sie früher bestanden 
hat, der dienstliche Verkehr der unteren Fach
behörden - ich spreche hier vor allem von den 
Wasserwirtschaftsämtern - über die unteren Ver
waltungsbehörden geleitet wird, so daß diese Be
hörden ständig über den jeweiligen Stand der 
praktischen Arbeiten, vor allem der technischen 
Arbeiten im Bilde sind. Dadurch würde viel Zeit 
erspart, ~ine raschere Arbeit gewährleistet und es 
würde vor allem vermieden werden, daß bei den 
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unteren Dienststellen irgendwelche Mißverständ
nisse und Verstimmungen auftreten. 

Ich bitte die Staatsregierung, bei der Ausarbei
•tung der Vollzugsvorschriften zu dem Gesetz, das 
ich im übrigen begrüße, entsprechende Bestimmun
gen zu erlassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: iJ:)ie Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen Zfllr Albstimmung. 

Ich rU1:fe auf Artikel 1 - ohne iErinne11ung. 

Artikel 2. Wer dafür ist, möge Platz behalten. -
Ich bitte rum die Geigenproibe. - Gegen 13 Stim
men aus der Fria!ktion der iBayernpartei ist Ar
tikel 2 •angenommen. Stimmenthaltungen liegen 
nicht vor. 

Ich rufe auf Artikel 3 - ohne Erinnerung. 
Artikel 4 - ohne Erinnerung. 
Artikel 5 - ohne Erinnerung. 

Es ist noch offen die Frage des Inkrafttretens 
des Gesetzes. In der ersten Lesung W1Urde der 
L J1uli ·1'953 !beschlossen. Jetzt wurdeder· 1.-A:ugust 
vorgeschlagen. Ich möchte meinerseits empfehlen, 
den Termin noch weiter 'hinauszuschieben, weil wir 
eventuelle Einwendungen 1des ;Senats erst in der 
nächsten ISit:zmngsfolge des Plenums, .also in der 
ersten A:ugiustwoche, lbeil1a,rudeln können. naher ist 
es vieHeicht empfelhlenswert, das Inkriafttreten des 
Gesetzes auf den 1. Oktober, den 1Beginn des näch
sten Vierteljahres, ·frühestens ·alber 1au;f den 1. Sep
temlb~r 1festzuset·zen. Es kann aiber, wenn wir uns 
für den 1. September als Zeitpunkt des Inkraft
tretens des Gesetzes entscheiden, seiin, daß wir bis 
dorthin mit tder Beratung 1Und Verlkü~dung des 
Geset1zes noch nicht fertig sind. Ich würde vor
schlagen, den 1. Oktolber ·zu nehmen. Das Hohe 
Hraus ist damit einverstanden. Artikei 5 Absatz 1 
Satz 11.autet somit: ' 

'Dieses Geset·z tritt am 1. Oktober 1953 in Kraft. 

. 'Damit ist die iZweite iLesung des Gesetzes 
ibeendet. Wir 'kommen •zur S c h 1 u ß a b s t i m -
m u n g ülber das ganze Gesetz. 

'(Aibg. Dr. Baumgartner: Zur Schluß-
1albstimmung!) 

- Zur Schlußaibstimmung ihat 1das Wort der Herr 
Albgeordnete Dr. Baiµmgartner. 

Dr. Baumgartner (BP): Ich zweifle die Beschluß
fähigkeit des !Hauses .an. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich .bitte die Schrift
:ßülhrer, die Beschlußfähigkeit ·zu üiberprüfen. -
Das Haus ist nicht lbeschlußfähig; zur HersteUung 
der ·Beschlußfäihigkeit wird die Sitzung unter1bro
chen. 

(Die Sitzung wird um 16 Uhr 45 Minuten 
·bis 16 Uhr 47 iMinuten unter'lbrochen.) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die iBemtlUngen sind 
wieder aufgenommen. [)er Herr AJbgeordnete Piechl 

beantriagt namentliche Abstimmung. Eine Unter
stützung dieses Antrags ist nicht notwendig; eine 
Schlußalbstimmung muß namentlich erfolgen, wenn 
ein Abgeo11dneter sie verlangt. 1Es •erfolgt nament
liche .Nbstimmung. Wer dem Gesetzentwurf die 
Z1ustimmung erteilt, nimmt die 1b1aue Karte, wer 
ihn ,aiblehnt, die rote K;arte, UTI!d wer sich der 
Stimme enthaHen will, die weiße :K°Jarte. 

Der Namensaufruf beginnt. -

Das Alphaibet wird wiederholt. -:-

Die Abstimmung ist geschlossen. ·Die Sitzung wird 
ZiUr Feststellung des Ergebnisses unterbrochen. 

{föe :Sitzung wfrd von 17 Uhr 1 Minute bis 
17 Ulhr 5 iMinuten 11..mterbrochen.) 

Präsident Dr. Hundhammer: 1Die 1Sitzung ist wie
der aurr.genommen. 

An der Abstimmung halben sich ·beteiligt 171 Ab
geordnete. lEs wu11den .albge1geiben 118 Ja-Stimmen, 
39 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. 

Mit Ja stimmten die Abgeordneten Alibert, B.ach-
1 mann Georg, Bachm1ann Wilhelm, Bauer Georg, 

Bauer .Hanrnsheirrz, Baur Anton, :Dr. Becher, 'Beier, 
Bezold, Bitom, Dr. Brücher, Dr. iBungartz, Demeter, 
Demmelmeier, Dietb} [)onslberger, 1Dotizaiuer; Drech.
sel, Drexler, E1be11hard, 'Dr. Eckha11dt, Eichelbrön
ner,~Lzer, Euerl, F>a1b, von]',eury, 1Dr. Fischer, För
ster, ßenzel, G.aJbert, Gaßner Wilhelm, Geiger, 
Gräßlpr, Gretb, Günzl, [)r. GutlJ:;tsmuths, Dr. Haas, 
!Efaa..§.JHa:dasch, Hagen Georg, Hagen Loren·z, Hauffe, 
Heigl, iHell'!lerich, Höign, Dr. Hoegner, Hofmann 
EngelJbert, [)r. H1.1.ber, Dr. 'Dr. Hundh·ammer, 
Dr. Jüngling, :K°Jaicfer, tK:arl, 1Dr. KeUer, Kiene, 
Kl.ammt, von Knoeringen, Kölb.ler, Dr. Koliar.czyk, 
Kramer, ~raus, Krehle, Kl'itger; Kunatlh, Kurz, 
Laumer, Lind:ig, !Dr. Lippert, Loos, Luft, Lutz, 
Maag, lMack, Mic;hel, Mittich, Müller, Nageng.ast, 
Narr, Dr. Oiberländer, Op den Orth, Ortlopib., Os
p:a1d, Pfeffer, Piechl, iPiehler, Piper, !Pittroff, Pril
Ier, Dr. von Prittwitz und Gaf,fron, Puls, Riediger, 
Scherber, 1Dr. !Schi-er, Schmid, Schre.l.ner, Dr. Schu
ibert, Schuster, 1Dr. 1Sei:del, Seifert, Dr. Seitz, Sim
mel, .Stain, 'Sterzer, Stock, 1Stöhr, :Strobl, Dr. Stro
sche, Thellmann-Bidner, Thieme, Ullrich, Walch, 
Dr. Weigel, Wei'l:llkamm, Wolf Franz, Wolf Hans, 
Dr:Wüllner, Dr. Z•dralek, Zeh:p.~r, Ziets4i. 

Mit Nein stimmten die Albgeordneten Dr. Anker
müller, Hantele, •Dr. J3·aum1gartner, Bielmeier, Eisen
mann, Engel, Ernst, Dr. Fisch,b:acher, F:mnk," Früh
wa1d, Gärtner, Gaßrner Alfons, Gegenwarth, 
Dr. Geislihöringer, !Höllerer, Kenber, Klotz, Knott, 
Kotschenreuther, Dr. Lacherbauer, Lang, L·echner 
Hans, Dr. Lenz, Nerlinger, Ostermeier, Reichl, Sau
kel, Dr. S~wei,ger, .Se!ba1d, Seilbert, Dr. Soenning, 
Strohmayer, Dr. Sturm, Th:anbichler, . Volkholz, 
Wegg.artner, Weinhuber, Weishäiupl, Wölfel. 

, Mit Ich enthalte mich stimmten ;die ..A!bgeordneten 
Elsen, ,Freuil!dl, Huiber, Lanzinger, Mergler, Pösl, 
Rwbenstein, [)r. Blaß, Roßmann, Dr. Schedl, 'Schmid
ramsl, Dr . .Schönecker, Stegerer, 'Dr. Weiß. 

Das Gesetz ist somit angenommen. 
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Das Gesetz hat den Titel: 

Erstes Gesetz zur Vereinfachung der staat
lichen Eiauverwalthmg. 

Ich stelle fest, daß auch die .Überschrift des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Die Beratung dieses Gegenstandes lder Tagesord
nung ist damit .aibgeschlossen. 

In:zrwischen ist der Berichterstatter ·zu, Ziffer 2 e 
der T1agesor:dnung ·erschienen. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichts
hofs zum Antrag des Rudolf Riedel, Bevoll
mächtigter Rechtsanwalt Krahl-Urban in Mün
chen, auf Feststellung der Verfassungswidrig
keit des III. Abschnittes §§ 13 ff. der Leichen
ordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt 
München vom 24. September 1951. 

Über die [Beratungen des Rechts- 1U11d Verfas
sungsausschusses i(Beil.!age 4316) 1berichtet der Herr 
Albgeordnete Saiukel; ich erteile iihm das Wort. 

Saukel '(iBP), iBerichterstatter: Hohes Haus, meine 
Damen linrd Herren! Der Rechts- und Verfassungs
a.1UsschiUß hat sich !i.n seiner 160. Sitzrnng am 2. Juli 
1953 mit dem Schreiiben des Verfassungsgerichtshofs 
betreffend Antl'lrug des Herrn Rudolf Riedel, Be
vol:lmächtigter Rechtsanwalt iKrahl-Urban in .Mün
chen, ;auf F:eststellung der Verfassungswtdrigkeit 
des III. AJbschnitts §§ 13 ff. der Leichenordnung des 
Stadtrates der Landeshauptstadt München vom 
24. :September 1951 befaßt. Berichterstatter war der 
AJbgeordnete 1Saukel, Mitberichterstatter der iHerr 
AJbgeoronete iSimmel. 

Der· B e r i c h t e r s t a t t e r wies dar.auf hin, d:aß 
es sich weder um eine iBestimmlll!ng :lrnndle, die vom 
Landtag erfassen Wilillde, noch auch um gesetz
geberische Prinzipien, und stellte !daher den An
trag: 

Der Landtag ibeteildJgt sich nicht .am Verfahren. 

Dieser Antr.ag wurde einstimmig angenommen. Ich· 
bitte rum Zustimmung. · 

' Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer 1d,em Vorschlag des Ausschusses· 
für Rechts- und \Te!'lfassungsfr:agen (Beilage 4316) 
Z'llstimmt, wolle, Platz ibeih>alten. - Ich stelle fest, 
daß einstimmig im Sinne des Aiusschußivorschlags 
beschlossen worden ist. 

Ich Dufe auf !die Ziffer 8 der Taigesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die öffentliche 
Bestellung und allgemeine Beeidigung von 
Dolmetschern und Übersetzern (Be~lage 4219). 

Über die iBeratungen des Rechts- und V:erfas
sungsausschrusses (Beilage 4314) 'berichtet der Herr 
A!bgeordnete '11hieme; ich erteile :i!hm das Wort. 

Thieme (SPD), Berichterstatter: Meine Damen 
µnd Herren! Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
befaßte sich in seiner 160. Sitzung mit dem Ent-

wurf eines Gesetzes über die öffentliche Bestellung 
und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und 
Übersetzern. Sie finden den Entwurf der Regie
rung auf Beilage 4219 abgedruckt. Die Mitbericht
erstattung war dem Herrn Abgeordneten Dr. Lenz 
übertragen, der zeitweise vorn Herrn Abgeordneten, 
Zillibiller vertreten wurde. Die Berichterstattung 
hatte ich inne. 

Ich kann mich bei meinem Bericht sehr kurz 
fassen. Es handelt sich bei dem Entwurf nicht etwa 
um ein Berufsgesetz. Das Gesetz regelt nicht, wer 
Dolmetscher und Übersetzer sein kann, · sondern 
nur die mit der öffentlichen Bestallung zusammen
hängenden Fragen. Das Gesetz wurde vom Aus
schuß einstimmig angenommen. Nur ih Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b wurde eine Änderung be
schlo.ssen, die Sie auf Beilage 4314 finden. Darnach 
soll b) lauten: 

b) das 21. Lebensjahr vollendet hat. 

Im ·Entwurf war das 25. Lebensjahr vorgesehen. 
Diese Änderung wurde bei 1 Stimmenthaltung be

. schlossen. 

Mit dieser Änderung empfiehlt der Ausschuß 
dem Plenum die Annahme des Gesetzentwurfs. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem 
Hohen Hause vor, die allgemeine und die beson
dere Erörterung miteinander zu verbinden. - Ein 
Wi!derspruch erfolgt nicht. · 

Wir treten in die erste Lesung ein. - Eine Wort
meldung liegt mir nicht vor. Ich schließe die Aus
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte Sie, die 
Beilage 4219 zur Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf: 

Entwurf eines Gesetzes über die öffentliche 
Bestellung und allgemeine Beerdigung von 
Dolmetschern und Übersetzern (Beilagen 4314, 
4219). . 

Artikel 1 - in tler Fassung der Regierungs
vorlage; auch die folgenden Artikel sind, soweit 
ich nicht etwas Besonderes bemerke, in der Fas
sung der Regierungsvorlage zur Abstimmung ge
stellt. Wer dem Artikel 1 die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Gegen
probe: - Stimmenthaltungen? - Artikel 1 ist ein
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2. Wer ihm zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen und Gegen-
1>timmen liegen nicht vor. Artikel 2 ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 3. Hier hat der Rechts- und 
Verfassungsausschuß vorgeschlagen, in Absatz 1 
Buchstabe b an die Stelle des 25. das 21. Lebensjahr 
als Mindestalter zu setzen. Im übrigen ist der Ar
tikel in der Fassung der Regierungsvorlage unver
ändert. Wer ihm mit der Änderung zustimmt, wolle 
Platz behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen liegen nicht vor. Artikel 3 ist 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 4 in der Fassung der Regie
rungsvorlage-, Artikel 5 -, 6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 
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10 -, 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 15 -, 16 -, 17 -. 
Artikel 18. Hier haben wir die Formulierung: „Die
ses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Ver
kündung folgenden Monats in Kraft." Wir haben 
bisher immer ein Datum als Tag des Inkrafttretens 
eingesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, hat es 
deswegen einmal eine Beanstandung formeller Art 
gegeben. 

{Sehr richtig!) 

Ich schlage vor, auch hier in Artikel 18 den Text 
in folgende neue Fassung zu ändern: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1953 in Kraft. 

Das Hohe Haus ist damit einverstanden. Damit 
~ind sämtliche Artikel des Gesetzes in der ersten 
Lesung angenommen. 

Wir kommen zur zweiten Lesung. Ich schlage 
vor, sie unmittelbar folgen zu lassen. - Eine Er
innerung dagegen wird nicht erhoben. Ich eröffne 
die Aussprache in der ·zweiten Lesung. - Eine 
Wortmeldung erfolgt nicht. Wir kommen zur Ab
stimmung. Hierbei werden die Artikel in der Fas-

- sung der Beschlüsse in der. ersten Lesung zugrunde 
gelegt. 

Ich rufe auf Artikel 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 5 --, 
6 -, 7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 
15 -, 16 -, 17 -, 18. - Ich stelle fest, daß die 
Artikel auch in der zweiten Lesung die einstimmige 
Zustimmung des Hohen Hauses gefunden haben. 
Damit ist die ·zweite Lesung beendet. 

Wir kommen ·zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g 
ürber das ganze Gesetz. Ich schlage vor, sie ·diesmal 
in einfacher Form vorzunehmen. - Das Hohe Haus 
ist damit einverstanden. 

Wer dem Gesetz in der Fassung der zweiten Le
sung die Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich stelle fest, daß das Gesetz einstim
mig angenommen worden ist. Das Gesetz hat den 
Titel: 

Gesetz über die öffentliche Bestellung und 
allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und 
Übersetzern. 

-Auch die Überschrift des Gesetzes ist vom Hohen 
Hause gebilligt. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 9 der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Meixner, Dr. Jüng~ 
ling und Dr. Schubert betreffend Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verhältnisse ain Wall
fahrtsort Vierzehnheiligen (Beilage 3821). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 4115) berichtet der 
Herr Abgeordnete Albert; ich erteile i:hm das Wort. 

Albert (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
hat sich in seiner 91. Sitzung mit dem Antrag der 
Abgeordneten Meixner, Dr. Jüngling und Dr. Schu
bert betreffend Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verhältnisse am Wallfahrtsort Vierzehnheiligen 
(Beilage 3821) beschäftigt. Es handelt sich darum, 

einen ausreichenden Etatzuschuß für folgende Maß
nahmen zu erzielen: Verbesserung der Trinkwasser
und Löschwasserversorgung, Verbesserung der sani
tären Anlagen und der Abwasserbeseitigung, Er
richtung eines Parkplatzes mit sanitären Anlagen 
und Anlegung eines Pilgerweges. 

Ein Teil unserer Kollegen des Wirtschaftsaus
schusses hat sich mit den örtlichen Behörden und 
den Regierungsvertretern an Ort und Stelle über 
die Notwendigkeit dieser Maßnahmen unterrichtet.. 
Der Aus.schuß hat mit sämtlichen Stimmen. bei 
einer Stimmenthaltung empfohlen, diesem Antrag 
beizutreten. Ich empfehle ebenfalls, den Antrag in 
dieser Form anzunehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für den Staatshaushalt (Bei
lage 4234) berichtet der Herr Abgeordnete Kurz; 
ich erteile ihm das Wort. 

Kurz (CSU), Berichterstatter: Der Haushaltsaus
schuß hat sich in seiner 202. Sitzung vom 10. Juni 
mit dem Antrag der Abgeordneten Meixner, 
Dr. Jüngling und Dr. Schubert betreffend Maß-

- na.hmeri ZUf' Verbesseru11g der Verhältnisse am 
Wallfahrtsort Vierzehnheiligen (Beilagen 3821, 4115, 
4234) in eineinhalbstünd.igen Beratungen eingehend 
befaßt. Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter 
der Herr Kollege Riediger. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r teilte mit, der An-
· trag sei am 5. März 1953 im Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr behandelt worden, wobei zu
nächst eine Ortsbesichtigung beschlossen wurde. Bei 
dieser Besichtigung am 21. März seien die beteilig
ten Abgeordneten zu der Überzeugung gekommen, 
daß die im Antrag verlangten Maßnahmen vor
dringlich seien. Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r 
kennt Vierzehnheiligen aus eigener' Anschauung. 
Vierzehnheiligen, sagte er, sei der größte Wall
fahrtsort in Franken und habe auch als Fremden- . 
verkehrsort für Bayern allergrößte Bedeutung. Da 
der Staat Eigentümer sei, obliege ihm schon eine 
gewisse Verpflichtung, für Abhilfe der Mißstände 
zu sorgen. Der A n t r a g s t e 11 e r , Abgeordneter 
Dr. J ü n g 1 in g, betonte, bei der Besichtigung 
hätten die Abgeordneten aller Fraktionen größtes 
Verständnis und den guten Willen, zu helfen, ge
zeigt. Der Abgeordnete Ha a s war der Ansicht, 
daß der Antrag den Ausschuß in eine gewisse un
angenehme Situation bringe, ·denn es sei bisher 
nicht üblich gewesen, daß der Ausschuß in einzel
nen Fällen eine Entscheidung getroffen habe. 
Dr. L a c h e r b a u e r hielt den Antrag in der vor
liegenden Form im Haushaltsausschuß für nicht 
diskutabel. Ministerialrat Dr. Barbarin o wie
derholte, es handle sich nur um die Bereitstellung 
von Mitteln im Rahmen der Haushaltsansätze und 
es bestünden hier seitens des Finanzministeriums 
keine Bedenken. Dr. La c"h erbaue r erinnerte 
daran, daß sich der Hau:Shaltsausschuß bisher nicht 
in die Angelegenheiten der Exekutive gemischt 
habe. Auch dieser Antrag habe daher im Haus
haltsausschuß nichts zu suchen. Der Vors i t -
z ende stellte fest, die Auffassung des Abgeord
neten Dr. Lacherbauer, die Angelegenheit sei durch 
die Beschlußfassung des Wirtschaftsausschusses 
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plenumsreif, stehe im Widerspruch zu seiner früher 
geäußerten Auffasung. Vielleicht sei es aber mög-. 
lieh, dem Antrag in folgender Fassung die Zustim-
mung zu geben: · 

Die Staatsregierung wird ersucht, die im Be
reich der Wallfahrtsstätte Vierzehnheiligen 
notwendigen Maßnahmen, nämlich 

1. die Verbesserung der Trinkwasser- und 
Löschwasserversorgung, 

2. die Verbesserung der sanitären Anlagen und 
der Abwasserbeseitigung, 

3. die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, 
im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung 
stehenden Mittel mit Vorzug zu ermöglichen. 

Der Antragst e 11 er Dr, Jüngling war mit die
ser Fassung einverstanden. · 

Ministerialrat Dr. Bar b a r in o nahm noch
mals das Wort. Er sah auch in diesem Antrag 
nichts weiter als eine dringende Empfehlung an 
die Staatsregierung, im Rahmen der verschiedenen, 
für solche Maßnahmen zur Verfügung stehenden 
Mittel zu helfen und die Angelegenheit, weil sie 
sehr dringlich ist, mit Vorzug zu behandeln. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r stellte zu 
5 
der 

vom Vorsitzenden wiederholten Formµlieruri.g fest, 
man sei allgemein bemüht gewesen, den Antrag 
marschierfähig zu machen. Um den Bedenken zu 
begegnen, die Durchführung , der geplanten Maß
nahmen könnte auf Kosten anderer Bauvorhaben 
erfolgen, schlug er vor, die Worte „mit Vorzug" 
wegzulassen. Ob es möglich sein werde, im Rah-· 
men der Haushaltsmittel alle drei Vorhaben noch 
in diesem Jahr durchzuführen, habe die Exekutive 
zu entscheiden. · 

Der Antrag des Mitberichterstatters, die Worte 
„mit Vorz;ug" in der vom Vorsitzenden vorgescl:da
genen Fassung zu streichen, wurde mit Mehrheit 
abgelehnt. Sodann wurde der Antrag in der vom 
Vorsitzenden vorgeschlagenen Fassung mit 8 gegen 
4 Stimmen bei einer großen Zahl von Stimm
enthaltungen angenommen. Ich bitte das Hohe 
Haus, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. 

(Abg. Stock: 8 bei 28!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist ge
meldet der Herr Abgeordnete Raas. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe ·bereits im Haushaltsausschuß 
festgestellt, daß wir durch diesen Antrag· in eine 
sehr unangenehme Situation gebracht werden. Ich 
glaube, daß es auch dem Hohen Hause nicht leicht 
fallen wird, ohne weiteres eine Entscheidung zu 
treffen. Wir weichen damit von der ü,blichen Form, 
wie sonst Zuschüsse an die Gemeinden gegeben 
werden, das erstemal ab; denn bisher haben die 
Gemeinden ihre Zuwendungen ausschließlich von 
der Obersten Baubehörde unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeiten erhalten. Bei diesem Antrag 
handelt es sich um die Berücksichtigung einer rein 

gemeindlichen Angelegenheit. Das möchte ich aus
drücklich feststellen. 

(Abg. Bantele: Nein!) 

Die Verantwortung für die Aufgaben, die dort er
füllt werden sollen, hat die Gemeinde Gru;ndfeld, 
zu der Vierzehnheiligen gehört. 

Eine gewisse Unklarheit ist noch dadurch einge
treten, daß in dem einen Ausschuß gesagt wurde, 
der Staat habe dort die Baupflicht für die Basilika 
und für die Gebäude dort, während im Haushalts
ausschuß eindeutig festgestellt wurde, daß es sich 
nicht um Staatseigentum handelt und der Staat 
auch nicht die Baupflicht hat. Eben hat der Herr 
Berichterstatter wieder mitgeteilt, daß -sich Vier
zehnheiligen im Besitz des Staates befände. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Sehr richtig!) 

Aber die Arbeiten, die dort ausgeführt werden 
müssen, die Verbreiterung der Straße, die Verbes
serung der Wasserversorgung usw., geschehen ja 
nicht auf staatlichem, sondern auf gemeindlichem 
Grund. 

Mir kommt es in der Hauptsache darauf an, daß 
wir uns der Konsequenzen bewußt sind, die sich 
aus diesem Antrag ergeben._ Wenn dieser Antrag 
angenommen wird, müssen wir in Zukunft jedem 
einzelnen Abgeordneten das Recht zubilligen, daß 

'er, wenn sich seine Gemeinde in besonderer Not 
befindet, auch einen Beschluß des Bayerischen 
Landtags herbeiführt, daß seine Gemeinde bevor
zugt wird. Ich glaube, das wäre das Ende der Auf
gabe der Exekutive, die doch nach den Notwendig
keiten und .nach der Lage der Verhältnisse in den 
einzelnen Orten entscheiden soll. 

Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, daß 
nach diesem Beschluß nicht Sondermittel vom Staat 
zur Verfügung gestellt werden, sondern daß Vier
zehnheiligen im Rahmen der Haushaltsmittel be
sonders bedacht werden soll. Insgesamt wird, 
glaube ich, ein Betrag von etwa 160 000 DM be
nötigt. 

(Zuruf: 300 000 DM!) 

- Gut, ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Ich 
möchte aber doch feststellen, daß durch diesen Be
schluß dann andere Gemeinden benachteiligt wer
den. Denn die Oberste Baubehörde hat bereits 
einen Verteilungsplan für die Mittel, die im Haus
halt· stehen. Der Antrag bedeutet also, daß andere 
Gemeinden um diesen Betrag gekürzt werden. 

Ich möchte Sie deshalb, meine Damen und Her
ren, noch einmal bitten, sich bei der Abstimmung 
über diesen Antrag genau zu überlegen, welche 
Konsequenzen sich aus ihm ergeben. Ich empfinde 
es als ein Unrecht, wenn sich Gemeinden durch 
solche Anträge eine Bevorzugung verschaffen. Eine 
solche Bevorzugung .wäre für den Bayerischen 
Landtag und für die Staatsregierung nicht tragbar. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich ·erteile weiter 
das Wort idem Herrn Albigeordneten Dr. Jüngling. 

Dr. Jüngling (OSU): Herr Präs1dent, meine Da
men 1und Herren! [)er Herr Kollege Haas hat ge
mei!nt, .es b,andle sich lbei diesem Antrag um eine 
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rein gemeindliche Angelegenheit und das !Hohe 
Haus würde, gälhe es dem Antrag statt, von der 
>bisherigen Übung abweichen ·und Konsequenzen 
herauifbeschwören,. die uni1berseih1bar seien. Ich 
zweiJfle nicht daran, daß der Herr Kollege aus rein 
sachlichen Erwäig.ungen gegen diesen Antrag ge
sprochen ihat. Ich möchte ihn aber mit folgendem 
widerlegen: 

Zunächst muß ich dara1Uf !hiDJWeisen, daß Vier
zehnheiligen im Eigentum des bayerischen Staates 
steht. ·Sowohl die :Basilika Vier,zehnheiligen als 
auch das Frarrzisik:aner.kloster waren ehemals 
Eigentum der Zisterzienserabtei Langföeim, die bei 
der Säkularisation aufgelöst wurde. Die Gebäude 
sind in :d.as Eigentum des !bayerischen Staates über
gegangen, der a,ußerdem •einen selhr großen und 
ertragreichen Forst geeribt hat. iDas Gelände um die 
Kirche he11um ist ebenfalls 1Staatseigentum. Die bis
herige Wasse11versorgungsanlage für das Kloster 
und für die 1Kirche steht gleichfal'ls !im Eigentum 
des Staates. Ich hia1be mir in den le;tzten Tagen. 
beim Landrat in Staffelstein noch einmal die nöti
gen· Angaben geben lassen. Es- handelt sich also · 
schon aus diesem,Grunde nicht um eine rein ge
meindliche Angelegenheit. 

Richtig ist, idaß die Maßnahmen, für deren Durch
führung die Unterstützung ides !Staates er•beten 
wurde, auch in das Gebiet der Gemeinde Grund
feM und des Landkreises Staffelstein eingreifen. 
Die Wasserv·ersorgung ist auch für die anliegenden· 
Besitzungen 1v'Orgesehen, die •zur Ortsd1aft Vier
zelhnJhefügen, das ist die Gemeinde GrundfeM, ge
.hören. Nach der gegenwärtigen Gemeindeordnung 
besteht keine -Möglichkeit, ·eine Gemeinde zu zwin
gen, eine Wasserversor.g.ungsan1age ,zu schaffen, 
weil diese Aufgabe nach rdem jetzigen Gemeinde
recht - jerdenifalls nach der Gemeindeord!Thung in
folge des 1Enumerationsprinzips - nicht .als eine 
Pflichtleistung der Gemeinde anzusehen ist. A:uf 
Grund der Gemeindeordnung 1besteht außerdem 
keine Verpflichtung, öffentliche s1anitäre Anlagen 
einzurichten. Es fehlt also an einer unmittelbaren 
Einwirlmngsmöglichkeit auf ldie Gemeinde ibezüg
lich dieser Anlaige. Nur was 1den Feuerschutz .an
langt, bestelht auf Grund des Gesetzes üiber das 
Feuerlöschwesen in Bayern eine Verpflichtung der 
Gemeinde; die Gemeinde kann insoweit auch von 
der Rechts1aufsichtsibehöride ~ur Schaffung von An
lagen .angehalten werden. Nun •gelht aber 1auch die 
PflichtaUJfgabe ·einer Gemeinde ruur so weit, als ihr 
finanzielles Leisfüngsvermögen reicht. Zweifellos 
gehört es nicht ·zu der Aufg.aibe der Gemeinde 
Grundfeld, den Feuerschutz der iBasilika und des 
K'losters zu gewährleisten. Insoweit muß auch der 
Stia.at einen 1Beitrag dazu Jeisten, wie er dies bisher 
schon getan hat. Hinziu .kommt, daß auch die große 
Baulast .an den erwähnten Ge'bäulich1keiten zwei
felsfrei dem !bayerischen Staat obHegt, wie ich eben
falls festgestellt habe. 

Wias nun idas dritte Projekt, die Erweiterung der 
Straßenanlagen und die Enichtung eines Park
platzes, ~anlangt, so kommt eine Lail!dstraße' II. Ord-

nung in Frage, die im ·Eigentum des Landkreises 
Sta:fifelstein steht. Es ist 1auch ihier die Fr.aige, ob 
der Landkreis im Wege der Rechtsaufsicht ange
haiten werden kann, einen Parkplatz in Vierzehn
heiligen anzulegen. ilch glauJbe nicht, daß man das 
tun kann. Selibstverständlich ist, daß sowohl die 
Gemeinde Gruirdfeld als auch der Landkreis Stad:
felstein i•hrerseits das ,beitragen müssen, wozu sie 
in der Lage sind, um die Errichtung oder den Aus
ibau dieser Anlagen zu gewährleisten. Der Land
kreis Staffelstein hat in seinen Haushia·lt auch einen 
entsprechenden ·Betrag für die Erweiterung des 
P.ar.kp'.latzes eingesetzt. !Die Gemeinde Gl'Undfeld, 
die sich zur Zeit mit der Durchführung der Flurbe
reinigung befaßt, also mit besonderen Aufgaben be
lastet ist, !ist ebenfalls bereit, durch Hallld- und 
Spanndienste usw., möglichst 1auch durch Barmit
tel, zum Ausbau dei: Anlagen ibeitzutr.agen. 

Ich !brauche nicht mehr im einzelnen aus,zufüh
ren, daß die .vor.gesehenen Maßnahmen vordring
lich sind. /Penn die Herren, d!i.e 1am 21. Mär.z die 
~ituation in Vierzehnheiügen an Ort und Stelle 
ibesichttgt lhaiben, frliaben sich davon restlos üiber
.zeugt. Es w.ar der iverehrte Kollege Hau:ffe, der bei 
den ·Aus.sprachen ü'ber die Referate der Herren des 
Straßen- und .J!'lußbauamtes und des Wasserwirt
schaftsamtes Bamberg eriklärt hat: Nach den vor
!gelegten Plänen läßt sich diese Ar·beit mit Unter
stützung des :Staates .aisba1d und gut durchführen. 

Es ist .also nicht so, daß man :zu befürchten ihätte, 
es e11gä1ben sich aus der Annalhme dieses Antrags 
Konsequenzen, die bisher nicht !bestanden haiben. 
Es handelt sich auch nicht um eine rein gemeind
liche Angeleg·enheit, vie'lmehr, da "i/'.ier.ze'hniheiligen 
nicht nur der .größte W.aHfahrtsort Frankens, son
dern auch 1bedeutellJder Fremdenverkehrsort ist, der 
von den Menschen aus .ganz Bayern und darüber 
hinaus !besucht wird, um ein Anliegen, das über
.gehietlicher Art ist, das ganz Bayern ,angeht. !Herr 
Professor .Dr. Franke ihat vor einiger Zeit mit be
sonderer !Begeisterung die Schön!heit Vier.zehnheili
gens gepriesen und darau1f !hingewiesen, daß diese 
Schönheiten, die ideellen und baulichen Schönheiten 
Vierzehnheiltgens, auch weiten Kreisen durch den 
·Rundfunk erschlossen werden sollten. A:uch das ist 
meiner Ansicht nach eine Legitimation 1dafür, die
sem Antrag ·zuzustimmen. 

Wias nun die finanzielle Auswirkung der Maß
nahmen anlangt, so h.andel t es sich um drei Pro
jekte: erstens ,um die Sch1aff.ung einwandfreier 
Trinkwasseranlagen und eine ausreichende Lösch
wasserversorgung. Beides ist völlig unzulänglich. 
Wir haben im Jahre 1948 in Vier.zehnheiligen einen 
Großbrand gelh.abt. In einem FrauenkJoster ist ein 
großer Trakt a'bgeibrannt, weil kein Wasser da war. 
Vor izwei Jalhren haiben wir wieder in der Gefahr 
gestanden, einen .Brallld •zu ·erhalten. 'Der Brand, 
der im neuen, 1an Stel·le des ausge:brannten Guts
hofs errichteten Gutshof entstanden war, konnte 
nur durch die ·beiden Ta'.!J!klöschfahnzeuge von Lich
tenfäls und Stafüelstein auf den Brandherd be
schränkt werden. Feuerlöschproben halben ergeben, 
daß die Turmspitze und das Dach •nicht erreicht 
werden. Wenn heute ·etwas passiert, ist die Basi-
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lika 'in Ge:ßahr. Die ·sanitären Anlagen sind völlig 
ummlänglich. Der Ort wird im J,a1hre von Hundert
tauseniden ivon Menschen besucht, Soweit nicht die 
Wirtschaiften - es sind zwei Gastwirtschaften vor
:handen - ausreichen, ist die Gefah:r .gegeben, daß 
das Gelände verunreinigt und verseucht wird. Das 
hat 1auch das staatliche Gesundheitsamt Lichtenfels 
festgesteiilt. Es ist ein PLan vom Landbauamt iBam
ber.g in Verbindung mit 1dem Wasserwirtschafts
amt ausgearibeitet worden. 

Das Vordringlichste ist a1ber idie !Regelup.g des 
Verkehrs. UJie starke Zunahme des Omnilbusrv·er
kehrs auf der Straße führt 'ZU erheblichen Stockun
gen und Gefährdungen. Die Landstraße . II. Ord
nung muß gleichzeitig .a:ls Abstellplatz für die 
OmniJbusse lbenilitzt weriden. Das ist ein unhaltlharer 
Zustand. Man kann die Straße nicht entsprechend 
erweitern - man könnte !höchstens eine Ausweich
möglichkeit schaffen -, weil idas das Leistungsver
mögen des lLandkreises Stafäefatein, der auch noch 
andere Sorgen hat, 'bei weitem .übersteigen würde. 
Desha11b ist beabsichtigt, einen Parkplatz in Form 
eine,<;; Rings anzulegen, so diaß die· .großen Omni
busse aus- lilll!d einfahren können. 

Weiter ist ibe:a'hsichtigt, sanitäre Anlagen am Fuß 
des Berges zu schaffen, so daß die Gefahr beseitigt 
werden kann, rdie für das lEinzugsge•biet .gemeind
licher Wasserleitungen der Nach.barscha:ft ibesteht. 
Es ist weiter !bea!bsichtiigt, neben dem eigentlichen 
Fahrweg ·einen Pilgerweg anzulegen, um 1dadrurch 
die Möglichkeit ·zu schaffen, rden Fußgängerverkehr 
vom andern Verkehr zu trennen. 

-Die gesamten Maßnahmen würden ·einen Kosten
aufwand von 300 000 DM bedeuten. 1Es ist selbst
verständ.Uc.1-i, daß .dieser iBetr.ag nicht verlangt wird, 
sondern es ist nur ge.beten worden, daß. ider Bta:at 
diese Baumaßnahmen entsp:r;eehend den vorliegen
den Kostenvoranschlägen mit Vorzug unterstützt 
und die Gemeinde rund den La·ndkreis mit Mitteln 
ausstattet, soweit sie nicht sellbst in der Lage sind, 
die Mittel aufzubringen. 

Meine -Damen rund Herren! •Ich bitte Sie, dem An
trag aus den .angeführten Gründen zuzustimmen. 

{Beifall) 

Präsident Dr. Rundhammer: Nächster Redner ist 
der Herr Abgeordnete Bezold. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Bezold (FDP): Herr Präs~dent, meine Damen und 
Herren! Durch den Herrn Kollegen Dr. Jüngling 
sind die Dinge zwar sehr viel klarer geworden; sie 
sind. aufgehellt worden. Aber ich bin dennoch 
immer noch der Auffassung, daß der Antrag so, 
wie er uns vorliegt, nicht marschierfähig ist. Wenn 
Sie lesen: „Die Staatsregierung wird ersucht, die 
Durchführung der im Bereich der Wallfahrtsstätte 
Vierzehnheiligen dringend notwendigen Maßnah
men ... ", so sind so viele Unklarheiten drin, daß 
man mit dem Antrag meines Erachtens nicht nur 
nichts, oder vielmehr alles, anfangen kann, sondern 

daß man ihm auch, wie er jetzt ist, noch nicht zu
stimmen kann. Was heißt „im Bereich der Wall
fahrtsstätte"? „Im Bereich" hat früher geheißen: 
soweit der Schatten eines Hauses reicht. Ich nehme 
an, daß es hier anders. verstanden wird. Es kann -
1 Kilometer sein, es können .viele Kilometer sein, 

(Zuruf: Es sind doch Pläne da!) 

es können wenige Kilometer sein. Wei;i.n es tat
sächlich so ist, wie Kollege Dr. Jüngling uns gesagt 
hat, danri sehe ich nicht ein, warum man die von 
der Exekutive bereits erstellten Pläne nicht zum 
Inhalt dieses Antrags gemacht hat. Mit Hilfe der 
Pläne und ihrer Zahlen hätte man ganz genau 
sagen können, was man will. Dann hätte man sich 
dahin entscheiden können, ob man dem Antrag zu
stimmt oder nicht. Wenn Vierzehnheiligen dem 
Staat gehört, dann ergibt sich daraus schon eine 
ganze Reihe von Pflichten, die weit über die Pflicht 
aus dem geistigen Rahmen hinausgehen. Ich sehe 
aber auch weiter nicht ein, warum im Haushalts
ausschuß nicht irgendwelche bestimmte Summen 
verlangt und in den Etat eingesetzt worden sind. 
Der Herr Kollege Eberhard hat mir gesagt, das 
ginge nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht gehen 
soll. Es geht doch in Dutzenden anderer Fälle auch. 
Das Normale ist doch, wenn der Landtag oder ein 
A!bgeordneter zur Regelung einer Sache eine be
stimmte Summe ausgegeben wissen will, das im 
Haushaltsausschuß anzumelden und ·zu versuchen, 
die Summe in den ·Haushaltsplan einsetzen zu 
lassen. Dann muß er die Summe, um die es sich 
.handelt, genau nennen. Dann weiß man aber, wie 
man dazu stehen kann. Was hier ausgeführt ist, 
wird wahrscheinlich nichts nützen. Denn damit 
kann die Exekutive anfangen, was sie will. Es wird 
unter Umständen schaden. Ich glaube also, wir 
müßten uns doch überlegen, ob ·Wir den Antrag 
nicht noch einmal an den Wirtschaftsausschuß oder 
den Haushaltsausschuß zurückverweisen und dem 
Ausschuß aufgeben, ganz genau - maßstäblich und 
ziffernmäßig ·--" zu '.sagen, "Was mit dem Antrag ge
wollt ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Hauffe. 

Hauffe (SPD): Ich muß, ganz 1besonders deshalb, 
weil mich der Herr Kollege Dr. Jüngling angespro
chen hat, doch etwas ·zu der Sache sagen. Ich muß 
Ihnen sagen, mir als Abgeordnetem aus dem Ge
biet tut es weh, nämlich, daß Herr Dr. Jüngling 
hier gesagt hat, Vierzehnheiligen sei Eigentum des 
Staates und der Staat habe die Baupflicht. Ferner 
hat uns der Berichterstatter in seinem Bericht nicht 
gesagt, daß Herr Ministerialrat Dr. Barbariho im 
Haushaltsausschuß, wie es im Protokoll steht, aus
drücklich betont hat, den Staat treffe keine Bau
pflicht. 

(Abg. Eberhard: Das ist nicht wahr!) 

- Doch, das steht im Protokoll. Diese beiden Dinge 
wtdersprechen einander. 

Ich möchte auch gar nicht verheimlichen, was ich 
bei der Besichtigung gesagt habe. Nur von der An-
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nahme aus, daß den Staat die Baupflicht treffe -
das war für mich eine Tatsache, bis ich das Proto
koll des Haushaltsausschusses gelesen hatte, weil 
ich keine gegenteilige Meinung gehört hatte -, 
hat selbstverständlich der Staat, wenn er Eigen
tümer eines derartig künstlerisch wertvollen und 
unersetzlichen Bauwerkes ist, die Verantwortung, 
wenn durch mangelhafte Behandlung irgend
welcher Feuerschutzaufgaben. ein derartiges Bau
werk in Gefahr käme. 

Dann bin ich aber weiterhin der Meinung bei
getreten, daß man, wenn man schon einmal an die 
Planung einer Wasserversorgung herangeht, sich 
überlegen soll, ob hier die Löschwasserversorgung, 
wenn schon gebohrt und gebaut werden muß, mit 
der erforderlichen Trinkwasserversorg]J.ng, mit der 
Entwässerung usw. verbunden werden kann und 
muß. Es ist jetzt ganz genau auseinanderzu
halten und festzustellen, was die Pflicht des 
Staates ist und was den übrigen Interessenten, 
den bei:den Gastwirtschaften und Brauereien, dem 
Kloster, dem Klostergut und der Gemeinde, zu
gemutet . werden kann, in dem nämlichen Rah
men, wie es anderen Gemeinden zugemutet 
wird, die eine Wasserleitung bauen. Wenn diese 
Dinge ziffernmäßig klar liegen und es tritt dann 
eine Lücke auf - eine Finanzierungslücke -, wie 
es hier unzweifelhaft der Fall ist, die mit 'den 
momentanen und natürlichen Finanzierungsmitteln 
und mit den zumutbaren Lasten durch die übrigen 
Interessenten nicht gedeckt werden kann, so würde 
die Lösung der Löschwasserfrage allein eine unver
antwortlich einseitige Investierung von Kapital be
deuten. Dann muß man darüber reden, wie man 
diese Finanzierungslücke schließen kann. 

Nach all den Eindrücken, die ich von der Dis
kussion hin und her jetzt bekommen habe, glaube 
ich aber, daß diese Sache nicht ausreichend ge
klärt ist. Um keine Mißstimmung aufkommen zu 
lassen und jedem Gelegenheit zu geben, so abzu
stimmen, wie er es wirklich verantworten kann, 
empfehle ich, daß auf Grund der hier aufgetrete
nen Zweifel der Haushaltsausschuß sich noch ein
mal sehr intensiv und konkret in dieser Richtung 
mit den Dingen befaßt und auch diese Zweifels
und Streitfragen klärt und uns. dann einen Vor
schlag macht, dem wir ohne jegliche Bedenken zu
stimmen können. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Bantele. 

Bantele (BP): Hochverehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Was die Wieskirche für 
Oberbayern und für die christliche Welt und die 
Kunstwelt ist, das ist Vierzehnheiligen für Ober
franken und für Franken überhaupt und für die 
gleiche Welt der christlichen Weltauffassung und 
der Kunst. Es sind beides Stätten christlicher· 
Sammlung. Wenn der gleiche Landtag l;lier Geld 
für Kinos und Theaterbauten und für Filme auf
wendet, müßte er nach meiner Meinung auch die 
Mittel aufwenden können, um solche Zentren, Ka
thedralen einmaliger Kunstgestaltung, entspre-

chend zu erhalten. Es handelt sich um die Erhal:
tung dieser Kunstwerke. 

(Abg. Kiene: Dagegen hat kein Mensch 
etwas! - Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Per Herr Abgeordnete Raas hat unrecht, wenn er 
sagt, der Bau sei nichts anderes und nicht viel mehr 
als die Dorfkirche von Grundfeld. 

(Abg. Raas: Das verbitte ich mir!) 

Wir hatten Gelegenheit bei der Besichtigung da
mals im März, die Notariatsprotokolle-aus der Zeit 
von 1815 einzusehen. Da ist einwandfrei festgelegt, 
daß der Staat die Baukosten übernommen hat und 
daß er für Aufwendungen für die Erhaltung der 
Trinkwasser- und der Loschwasserversorgung in 
Anspruch genommen werden muß. 

Es ist selbstverständlich, daß der Staat deni. ver
mehrten Zulauf, den Vierzehnheiligen in den letz- . 
ten Jahren aus vielen Gründen gefunden lrat, Rech
nung tragen muß. Das Einzugsgebiet der Trink
wasserversorgung liegt ganz nahe an der Kathe
drale. Die Wallfahrerscharen zerstreuen sich man
gels der primitivsten sanitären Anlagen in den 
Wäldern und die Abwässer dringen nun in das Ein
zugsgebiet dieser Wasserversorgung. ·Das Wasser 
wird nicht nur verschmutzt, sondern· bildet eine 
latente, vielleicht sogar eine akute Gefahr der 
Typhuserkrankung für Grundfeld und für diejeni
gen, die von diesem Wasser trinken müssen. 

Das zweite ist die Löschwasserfrage. Die küm
merliche Wasserversorgung genügt nicht, um den 
nötigen Druck herzubringen, damit die Türme er
reicht werden. Bestenfalls kann das Dach der Ka
·thedrale unter Wasser gehalten werden, nicht aber 
können die Türme, die die Fassade weit überragen, 
vor Brandgefahr geschützt werden. Hier liegt eine 
ganz klare Aufgabe des Staates vor. Ob es dazu 
noch eines Beschlusses des Landtags bedarf, das 
weiß ich nicht. Die Mittel für die Bauerhaltung der 
beiden Kathedralen müßten im Etat schon vorge
sehen sein. 

Nun ein anderes. Die sanitären Verhältnisse sind 
erschreckend; sie sind schlechter als die schlechte
sten Abortanlagen in einer Baracke; Männlein und 
Weiblein dicht nebeneinander in einem Holzschup
pen. Es ist ein Skandal. Es kommen nicht nur Wall
fahrer, es kommt eine Unmenge von Menschen 
Sonntag für Sonntag, aber auch an Werktagen, es 
kommt eine Unzahl von Kunstbegeisterten, die die
ses einmalige Denkmal sehen wollen. Es sind nicht 
lauter Katholiken. Das sind die wenigsten; von 
Norden her kommt eine Unmenge von Leuten, die 
unbedingt an Banz und Vierzehnheiligen nicht vor
beigehen wollen und die sich diesen Kunstgenuß 
verschaffen wollen, wie sie nach Ottobeuren oder 
nach irgendwelchen Stätten der Kunst wallfahren, 
um neben dem Materiellen auch noch ·etwas Gei
stig-Kulturelles zu genießen. Wir sind schon ver
pflichtet - da besteht kein Zweifel -, hier etwas 
zu tun. Die Bauunterhaltung gehört aber besser in 
den ordentlichen Haushalt. Das ist selbstverständ
lich. 

Eine andere Frage ist die Frage der Parkpiätze. 
Da bin ich der Meinung, daß die Hotels, die Gast
stätte Schmidt und die daneben, einen angemesse-
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nen Anteil tragen müssen, daß der eine seine Wiese 
kostenlos zur Verfügung stellt. Es ist überhaupt 
die Frage, wer der Träger dieses Parkplatzes sein 
wird, ob das am besten der Herr Schmidt selbst 
macht und, wie es an allen Parkplätzen üblich ist, 
die Amortisation in Form einer Abgabe von 
50 Pfennig schafft. Die wird an jedem Parkplatz 
bezahlt, auch wenn ich in München nur 5 Minuten 
den Wagen abstelle. ' 

Im großen und ganzen sind wir der Meinung, 
daß man dem Antrag schon stattgeben kann; denn 
er ist eine lVfahnung an die Staatsregierung, die· 
Mittel bereitzustellen. Ob das in den ordentlichen 
Haushalt hineingehört, ist ihre Sache. Was zusätz
lich für die Zehntausende getan werden muß, die 
Sonntag für Sonntag dorthin kommen, ist Sache 
des Antrags und mehr will der Antrag nicht. Ich 
bitte, dem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der BP) · 

Präsident Dr. Hundhammer: Im Rahmen der De
batte erteile ich das Wort dem Herrn 'Staatsmini
ster der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Meine Damen und Her
ren! Es sei mir ein aufklärendes Wort gestattet. Ich 
habe aus den bisherigen Darlegungen in' der De
batte doch den Eindruck gewonnen, daß die Frage 
der Zustandigkeiten nicht klar genug herausge
stellt worden ist Wir müssen aber, wenn wir solche 
Anträge behandeln und wenn. wir sogar in die Ge
fahr geraten, sie anzunehmen, 

(Abg. Greib: Das ist keine Gefahr!) 

- das ist eine Gefahr; ich werde es ·gleich feststel
len - uns klar sein, wenn die Zuständigkeit in 
Frage steht, daß wir eine Aufgabenteilung in unse
rem Staat haben, in dem festgelegt ist, was des 
Staates und was der Gemeinden, das heißt der 
Selbstverwaltungskörperschaften, ist. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Darüber müssen wir 
durch den Staatsminister aufgeklärt werden!) 

Diese Aufgabenteilung kann auch nicht durch einen 
Ausschußbeschluß aufgehoben werden. 

(Zuruf: die Aufklärung hätte man vorher 
geben können!) 

- Nun, man kommt einmal vom Rathaus klüger 
nach Hause; das kann auch im Landtag passieren. 
Die Debatte wird nicht fruchtlos gewesen sein. 
Aber wir müssen das einmal festhalten. 

Wenn ich den Antrag ansehe, wie er den Aus
schuß verlassen hat, muß ich folgendes feststellen: 
Es ist verlangt die Verbesserung der Trinkwasser
versorgung. Das ist eine Sache der zuständigen 
Gemeinde. Die Gemeinde hat sich nach unserer 
Verfassung und nach der Gemeindeordnung um 
die Trinkwasserversorgung zu kümmern. Wenn 
sie nun nach der Richtung hin Pläne ausarbeiten 
läßt und dann an die Frage der Finanzierung her
angehen muß, so kann sie entsprechende Überle
gungen anstellen, um im Wege tles Finanzaus
gleichs Zuschüsse des Staates auf Grund des Ar-

tikels 10 oder 11 des Finanzausgleichsgesetzes zu 
erhalten. 

(Abg. Eberhard: Das ist alles bekannt; es 
ist alles diskutiert worden!) 

- Ich muß das noch einmal feststellen, damit es 
endlich einmal klar ist. · 

(f\.bg. Eberhard: Der Vertreter des Finanz
ministeriums hat den Vorschlag gemacht! Sie 
können heute nicht dagegen sprechen, das ist 

ganz unmöglich!) 

- Das tut mir sehr leid. Ich erlaube mir, anderer 
Meinung zu sein als mein Referent im Ausschuß. 
Mein Referent hat mich auch nicht um meine Mei
nung gefragt. I c·h bin verantwortlich und nicht 
mein Referent. - Im Wege des Finanzausgl,eichs 
kann der . Gemeinde ein entsprechender Zuschuß 
gewährt werden; das ist eine Möglichkeit. Die Pla"" 
nung muß aber von der Gemeinde aus erfolgen; 
das kann nicht vom Staat aus geschehen. 

Was die Löschwasserversorgung, die Anlage von 
Löschwasserteichen und derartige Dinge betrifft, 
so haben wir die Feuerschutzabgabe als zweckge
bundene Abgabe. Aus dieser Feuerschutzabgabe 
sind Mittel zu entnehmen, um die Löschwasserver
sorgung in Ordnung bringen zu können. Dafür sind 
auch wieder durch die Gemeinde die entsprechen
den Anträge :m stellen. 

Auch die Verbesserung der sanitären Anlagen 
und die Abwässerbeseitigung sind Angelegenheit 
der Gemeinde. Auch da gibt es im Wege des 
Finanzausgleichs, gegebenenfalls sogar auf dem 

" Wege der Bedarfszuweisung, entsprechende Zu
wendungen, wenn die Anträge gestellt werden. 

Hinsichtlich der Frage der Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse ist festzustellen, um rw.as für 
eine Straße ·es sich !handelt: Ist es eine Staats
straße, ist die Oberste Baubehörde ,ziuständtg. Ist 
es eine ,Kreisstraße und ist der Landkreis zustän
dig, so .Imnn der Landkreis die en.tsprechenden 
Zuschüsse aus dem Finanzausgleich ibekommen. 
Auch in diesem .Fall müssen die Anträge vor
liegen. 

Warum sag~ ich das, meine Damen und Herren? 
Nur deshalb, weil wir in dem .AugenbJ.ick, in dem 
wir einem Antrag .auch in dieser Formulierung zu
stimmen - wie !bereits Herr . Kollege Haas und 
.auch andere Redner ausgeführt haben-, aus ,allen 
Gegenden Bayerns gleichfa;utenide Anträge :bekom
men. Dann verlieren wir restlos die Übersicht und 
können die Dinge überhaupt nicht mehr steuern. 
Das ist das Bedenken, das ich vom Gesichtspunkt 
des Finanzministertums 1aus ,zum Ausdruck bringen 
muß. A:uch ich halte es für notwendig, daß die 
ganze Angeiegen!heit im Haushailtsaiusschuß noch 
einmal sehr sorgfältig beraten wird. 

'(.A!bg. Kurz: Herr Finanzminister, Sie wollen 
aber auch kein zweites Neuötting?) 

- Keineswegs! 

(AJbg. Bezo1d: Was !h'at das mit Neuötting 
· zu tun?) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile dias Wort 
dem Herrn A!bgeo.I'dneten. Dr. Jüngling. 
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Dr. Jüngling i(OSU): Meine Damen und Herren! 
Ich halbe vor!hin in meinen Ausführungen auch 
keinen Zweifel darüber gelassen, daß die Gemeinde 
sowohl wie der Landkreis, soweit es sich um 
Pflichtaufgaben handelt - es ist zu unterscheiden 
zwischen eigenen Angetlegenheiten der Gemeinde 
und Pflichtaufgaben-, im Rahmen ihrer Leistungs
fähigkeit zu diesen Arbeiten beitragen und auch 
beizutragen bereit sind. Der Zweck des Antrags 
war, zu erreichen, daß diese Dinge endüch einmal 
tatkräftig in Angri1ff genommen werden. Bereits 
während des status nascendi des Antrags ist er
reicht worden, diaß die beteiligten Fachbeihörden, 
nämlich das Straßen- und FlußbaiUamt Bamberg, 
das Wasserwirtschaftsamt Bamberg und rdas Land
ba'Ulamt .Bamberg, sich der Angelegenheit ange
nommen und Pläne aufgestellt haJben. Diese Pläne 
sind zum T·eil ,bereits lbei. der Besprechung am 
21. März in Vierzehnheiligen vorgezeigt und erläu
tert worden. Dort wurde auch aiUsgefü!hrt, daß 
seföstverständlich auch die Gemeinde und der 
Landkreis etwas dazu tun müssen, daß sie aber, 
sei es im Wege der DarJehen, sei ·es noch mehr auf 
dem Wege der staatlichen Bezuschussung, ihre Lei
stungskraft steigern 1können. 

~Abg. Dr. Haas: Die Gemeinde ist doch 
zuständig!) 

- Das ist nicht wahr. Ich !ha1be ausdrücklich er
kiärt - ich .kenne die Gemeindeordnung genau so 
gut wie :Sie-, daß die Gemeinden Pflichtaufgaben 
h1a1ben und Selbstverwaltungsaufgaben, die aber 
nicht alle Pflichtaufgaben sind. In der .alten Ge
meindeordnung, die vom iEnumerationsprinzip be
herrscht war, waren die ·einzelnen Pflichtaufgaben 
aufgeführt, auch die Trinkwasserversorgung. Nach 
der iheutigen Gemeindeordnung ist die Trinkwas
serversorgung zwar eine Selbstverwaltungsauf
gabe, a:ber keine Pflichtaufgabe. Das müssen Sie 
aus dem Gesetz ,zur BekämpfU'ng übertragbarer 
Kran:kheiten oder einem sonstigen · Gesetz kon
struieren. Dagegen ist die Löschwasserbereitstel
lung eine Pflichtaufgaibe, die sich auf das Gesetz 
über das Feuer.föschwesen gründet. •Der Ausibau 
der Ortsstraßen ist auch keine Pflichtaufgabe; nach 
der derzeitigen Gemeindeordnung ist nur die Er
richtung und Er!haltung von Gemeindeverbindungs
wegen eine Pflichtaufgabe, während - das fehlt in 
der derzeitigen Gemeindeordnung - der Landkreis 
verpflichtet i:st, die Straßen von überörtlicher Be
deutung zu errichten und ·zu unterhalten. Inso
fern ha1ben Sie recht, Herr Kollege Dr. Raas. 

·(Abg. Bezo1d: Da muß der Staat etwas dazu 
tun! - Abg. 1Dr. Haas: Beim Landikreis ent

sprechende Anträge stellen!) 

- Es wird nicht o!hne weiteres übernommen; ·das 
geht nicht. 

Ferner handelt es sich darum, daß die Maßnah
men endlich einmal in Angri:fif genommen werden; 
das •wird von -aMen U3etemgten eingesehen. Ich hätt'e 
auch 'beantragen können, 300 000 DtN.f -zur Ver
fügung 1zu stellen; so ·viel kosten die gan:zen Maß
nahmen. rDas !habe ich nicht getan, weil ich mir 
klar .darüber lbin, daß das Konsequenzen hätte, die 
wir nicht vertreten können, und ·daß wir nichts 

Un!billiges ver1.angen wollen. Wir wollen nur die 
Unterstützung des Staates haben. Angesichts der 
Tatsache, daß es sich um ein Bauwenk von außer
ordentlichem ·kullture1len Wert und, weil die Kirche 
in Franken als Wallfahrtskirche gilt, um eine An
gelegenheit handelt, die aus religiöser Überzeu
gung vertreten wird, ist das weiß Gott nichts Un·
hiHiges. Die Pläne und die Kostenvoranschläge lie
gen ja vor'. Ich h.arbe .sogar namentlich aufgeführt, 
wie sich die Beträge zusammensetzen. Herr Mini
steriaJrat Dr. Barbarino hat im Staatshaushalts
ausschuß erklärt, im Rahmen der laufenden Haus
haltsmittel sei es sehr wohl möglich, auf Antrag 
und unter Mithilfe der Beteiligten die Maßnahme 
durch·zuführen 1bezie!hungsweise zu unterstützen. 
Mehr wollte ich nicht. 'Das ist ·auch der .Sinn des 
Antrags. 

i(Zur:uf: In welchem 1Haushailt?) 

- Wir haben die Mittel nicht eingesetzt, weil wir 
die Beträge nicht der Höhe nach auswerfen kön
nen. Wir müssen ·erst seihen, was die Gemeinde 
und der Landkreis selbst audföringen können. Es 
hängt davon aib, was an Zuschüssen gewährt wer
_deri kann._ 

Was die Ausführungen des Herrn Ko'Ilegen Be
zold. anlangt, daß die Dinge runmöglich sind, so 
möchte ich dar.auf ihiruwefäen, daß der ursprüng
liche Antrag ·viel .ausführlicher war und daß wir 
jetzt den Antrag so ilmr-z gefaßt i1'1aben, weil wir 
seföstverständlich voraussetzen, daß der Antrag 
nach Maßgabe der inzwischen vol'lbereiteten Pla
nungen zu verstehen ist. Das wollte ich zu dem 
Antrag nochmals ausführen. 

'(Beifall bei der CSiU und BiP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschiossen. Wir kommen zur .AJbstimmung. 

(AJbg. Roßmann meldet sich zum Wort) 

- rSie harben sich vorher nicht gemeldet. Die Aus
sprache ist geschlossen. 

Es liegt ein Antrag vor, den Gegenstand an den 
Hausfrlaltsausschuß zurückzll'verweisen. Wer diesem 
Antrag stattgeben wihl, mö1ge sich vom Platz er
herben. - Ich -bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - [)ie Abstimmung ist zweifelhaft, 
es gfüt eine ziweite namentliche Abstimmung. 

Die .Nbstimmung erfo1gt in der Weise, daß die
jenigen, die dem Antrag auf Rückverweisung an 
den Haus!haltsausschuß stattgeben wollen, die 
blaue Karte nehmen; diejenigen, die den Aus
schußantrag nicht ·zurückverweisen wollen, die 
rote. 

Die Arbstimmung beginnt. 

Das Alphabet wird wiederholt. -

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Sitzung 
wird zur Feststellung des Ergebnisses unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung von 18.13 Uhr 
bis 18.16 Uhr) 

· Präsident Dr. Hundhammer: Die !Sitzung ist 
wieder aufgenommen. 
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An der Abstimmung haben sich 167 Mitglieder 
des Hohen Hauses beteiligt. Es wurden abgegeben 
85 Ja-Stimmen und 79 Nein-Stimmen; mit „Ich 
enthalte mich" stimmten 3 Abgeordnete. Damit ist 
die Rückverweisung des Antrags an den Haus
haltsausschuß beschlossen. 

Mit Ja stimmten die Abgeordneten: 

Bauer Georg, Bauer Hanns'heinz, Baur Anton, 
Dr. Becher, Beier, Bezold, Bielmeier, Bitom, Dr. Brü
cher, Dr. Bungartz, Demeter, Dietl, Dotzauer, Drech
sel, Drexler, Dr. Eckhardt, Elzer, Falb, Förster, Ga
bert, Gegenwarth, Gräßler, Günzl, Dr. Guthsmuths, 
Dr. Raas, Raas, Hadasch, Hagen Georg, Hagen Lo
renz, Hauffe, Heigl, Högn, Dr. Hoegner, Dr. Huber, 
Karl, Dr. Keller, Kiene, Klammt, von Knoeringen, 
Köhler, Dr. Kolarczyk, Kramer, Krüger, Kunath, 
Laumer, Dr. Lenz, Lindig, Loos, Maag, Mittich, 
Müller, Narr, Dr. Oberländer, Op den Orth, Ospald, 
Pfeffer, Piehler, Piper, Pittroff, Priller, Puls, Raben
stein, Riediger, Scherber, Dr. Schier, Schreiner, 
Dr. Schweiger, Sebald, Seifert, Dr. Seitz, Simmel, 
Stain, Stock, Stöhr, Strobl, Dr. Strosche, Thell
mann-Bidner, Thieme, Ullrich, Walch, Weishäupl, 
Wimmer, Dr. Wüllner, Dr. Zdralek, ZietscQ.. 

· Mit Nein stimmten die Abgeordneten: 

Dr. Ankermüller, Bachmann Georg, Bachmann 
Wilhelm, Bantele, Dr. Baumgartner, Demmelmeier, 
Donsberger, Eberhard, Eichelbrönner, Eisenmann, 
Elsen, Engel, Ernst, Euer!, von Feury, Dr. Fisch
bacher, Dr. Fischer, Frank, F'reundl, Gärtner, Gaß-

ner Alfons, Gaßner Wilhelm, Geiger, Dr. Geisl
höringer, Greib, Helmerich, Höllerer, Hofmann 
Engelbert, Huber, Dr. Dr. Rundhammer, Dr. Jüng
ling, Kaifer, Kerber, Knott, Kotschenreuther, Kraus, 
Krehle, Kurz, Dr. Lacherbauer, Lanzinger, Lechner 
Hans, Dr. Lippert, Lutz, Mack, Meixner, Mergler, 
Michel, Nagengast, Nerlinger, Ortloph, Ostermeier, 
Piechl, Pösl, Dr. von Prittwitz und Gaffron, :Qr. Raß, 
Reichl, Roßmann, •Saukel, Dr. Schedl, Schmid, 
Schmi:dramsl, Dr. Schönecker, Dr. Schubert, Schu
ster, Sefüert, Dr. Soenning, Stegerer, Sterzer, Stren
kert, Strohmayer, DL Sturm, Thanbichler, Volk
holz, Dr. Weigel, Weinhuber, Dr. Weiß, Wölfe!, Wolf 
Hans, Zehner. 

Mit Ich enthalte mich stimmten die Abgeord
neten: 

Albert, Frühwald, Luft. 
' Ich schlage vor, jetzt die Beratungen für heute 

zu beenden. Die Vorsitzenden der Fraktionen haben 
sich damit einverstanden erklärt, daß morgen im 
Interesse der Erledigung der gesamten Tagesord
nung in dieser Woche die Fraktionssitzungen etwa 
zwischen 1/23 Uhr und 4 Uhr anberaumt werden 
und ab 4 Uhr die Vollsitzung stattfindet, ferner daß 
am Freitag die Vollsitzung bereits morgens um 
8.15 Uhr beginnt und dafür um 11 Uhr endet. 

(Bravo!) 

Ich bitte, hiervon Kenntnis zu n~hmen. 

Die Sitzung ist für heute geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18 .Uhr 18 Minuten) 


